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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM WIEN, 20. Dezember 1989 

FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. : 14. 008/22-14/89 

Tel. : 71100/6758 DW 
�/�Ctti 

Gesetzentwurf 

Sachbearbeiter: Dr. Wienerroither 

An 

zL ... 
.... .... 1 .......... -GE/19.E.�. 

Datum 
. . . . . .. . ................................. _ ... -'"l'--

Verteilt .... ':7J.J.�!..t..:!J.J'D Mi 
1. das Bundeskanzleramt-verfassungsdienst , Ballhausplatz 2 ,  

1014 Wien; 

2. das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten , 
Ballhausplatz 2 ,  1014 Wien; 

3. das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten , im Hause; 

4. das Bundesministerium für Finanzen , Himmelpfortgasse 4 ,  
1010 Wien; 

5. das Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Familie , 
Radetzkystraße 2 ,  1030 Wien; 

6. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales , im Hause; 

7 • das Bundesministerium für Inneres , Herrengasse 7 ,  
1010 Wien; 

8. das Bundesministerium für Justiz , Museumstraße 7 ,  1070 
Wien; 

9. das Bundesministerium für Landesverteidigung , Dampf­
schiffstraße 2, 1033 Wien; 

10. das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr, Radetzkystraße 2 ,  1030 Wien; 

11. das Bundesministerium für Unterricht , Kunst und Sport , 
Minoritenplatz 5 ,  1014 Wien; 

12. das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung , 
Minoritenplatz 5 ,  1014 Wien , 

13. alle Ämter der Landesregierungen (mit Ausnahme von Wien); 

14. die Magistratsdirektion der Stadt Wien , Rathaus , 
1010 Wien; 
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15. die Verbindungsstelle der Österreichischen Bundesländer 
beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung , 
Schenkenstraße 4, 1010 Wien; 

16. den Verfassungsgerichtshof , Judenplatz 11, 1010 Wien; 

17. den Verwaltungsgerichtshof , Judenplatz 11, 1010 Wien; 

18. den Rechnungshof , Dampfschiffstraße 2, 1033 Wien; 

19. die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste , 
Marxergasse 2, 1033 Wien; 

20. die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft , Wiedner 
Hauptstraße 63, 1045 Wien; 

21. den Österreichischen Arbeiterkammertag , Prinz-Eugen­
straße 20, 1040 Wien; 

22. die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs , Löwelstraße 16, 1040 Wien; 

23. den Österreichischen Gewerkschaftsbund , Hohenstaufen­
gasse 10 - 12, 1010 Wien; 

24. den Österreichischen Landarbeiterkammertag , Marco d'Avia­
nogasse 1, 1010 Wien; 

25. die Finanzprokuratur , Singerstraße 17 - 19, 1010 Wien; 

�6. das Präsidium des Nationalrates , Dr. Karl Renner-Ring 3, 
1017 Wien; 

27. die Universität für Bodenkultur , Gregor Mendel-Straße 33, 
1180 Wien; 

28. die Technische Universität Wien , Karlsplatz , 1040 Wien; 

29. den Österreichischen Städtebund , Rathaus , 1082 Wien; 

30 . .  den Österreichischen Gemeindebund , Johannesgasse 15, 
1010 Wien; 

31. dem Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 
Österreichs , Schauflergasse 6/V, 1010 Wien; 

32. das Österreichische Normungsinstitut , Leopoldgasse 4, 
Postfach 130, 1021 Wien; 

33. die Bundes- Ingenieurkammer , Karlsgasse 9, 1040 Wien; 

34. die Österreichische Richtervereinigung , Justizplatz , 
Schmerlingplatz , 1010 Wien; 
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35. den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag , Rotenturm­
straße 13, 1010 Wien; 

36. die Ö&terreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre , 
Freyung 6/2/2/4, 1010 Wien; 

37. die Vereinigung österreichischer Industrieller , Schwarz­
enbergplatz 4, 1030 Wien; 

38. den Österreichischen Wasserwirtschaftsverband , Marc 
Aurel-Straße 5/4, 1010 Wien; 

39. die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasser­
fach , Schubertring 1 4, 1010 Wien; 

40. den Verband der Elektrizitätswerke Österreichs , Brahms­
platz 3, 1040 Wien; 

41. die Österreichische Notariatskammer , Landesgerichts­
straße 20, 1010 Wien; 

42. den Österreichischen Haus- und Grundbesitzergrund , Tratt­
nerhof , 1010 Wien; 

43. den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds , Reisnerstraße 4, 
1030 Wien 

Gegenstand: Entwurf eines Bundesgesetzes , 
mit dem das Wasserbautenförderungs­
gesetz 1985 geändert wird; 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft befaßt 

sich seit geraumer Zeit mit überlegungen zu einer Novellie­

rung des wasserbautenförderungsgesetzes 1985. Intention der 

Arbeiten war , ein den geänderten wasserwirtschaftlichen Ver­

hältnissen und den daraus resultierenden heutigen Anforderun­

gen entsprechendes Förderungs- und Lenkungsinstrumentarium 

auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft zu schaffen und damit den 

Zielsetzungen der Regierungsvorlage einer Wasserrechts­

gesetz-Novelle 1990 (1152 Blg. NR) im Bereich der Privat­

wirtschaftsverwaltung des Bundes eine flankierende Stütze zu 

geben. 
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Als Ergebnis liegt nun der Entwurf Stand Dezember 1989 vor. 

Schwerpunkte der Novelle sind insbesonders: 

1. Verankerung der Ökologie im Bereich des Wasserbaus 

2. Förderung von Vorsorgemaßnahmen in Grundwasserschongebie­

ten gemäß § 35 WRG 1959 zur Sicherung der künftigen Was­

serversorgung 

3. Neuregelung der Förderungshöhen für Schutz- und Regulie­

rungsmaßnahmen 

4. Einführung von Gewässerschutzkonzepten als Planungsgrund­

lage und 

5. Förderung von Maßnahmen zum flächenhaften Wasserrückhalt 

im Rahmen der landeskulturellen Wasserwirtschaft. 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft übermit­

telt hiermit in der Anlage den Entwurf einer Wasserbautenför­

derungsgesetz-Novelle , Stand Dezember 1989 , mit dem Ersuchen 

um Stellungnahme bis längstens 

20. Februar 1990. 
. ' 
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Über den Entwurf hinausgehende Änderungen werden in die wei­

teren Arbeiten mitaufgenommen. Es wird ersucht , 

25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme dem Präsidium des 

Nationalrates zu übermitteln und davon das Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft in Kenntnis zu setzen. 

Der Bundesminister: 

Dipl. - rng. Dr. F i s  c h I e r 

Für die Ri��tt�keit 
derr7J�

r

/�:;
: 
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WBFG-Novelle 

(Stand 12. 12. 1989) 

Entwurf 

Bundesgesetz vom . . . . . . . . . . . . . . . . .  mit dem das Wasserbauten-

förderungsgesetz 1985 geändert wird: 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das wasserbautenförderungsgesetz 1985 , BGB1. Nr. 1 48/1985 , 

in der Fassung der Bundesgesetze BGB1. Nr. 487/1985 , 

BGB1. Nr. 79/1987 und BGBl. Nr. 299/1989 , wird geändert wie 

folgt: 

1. Dem S 1 Abs. 1 ist eingangs nach dem auf das wort 

"Abwasserentsorgung" folgenden Beistrich die Wortfolge 

"der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer" einzu-

fügen. 

Das Wort "wasserverheerungen" ist durch die wortfolge 

"Schäden durch Hochwässer" zu ersetzen. 
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2. § 1 Abs. 1 Z 1 hat eingangs zu lauten: 

"1. Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebsmaßnahmen 

sowie wasserwirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen zwecks" 

3. In § 1 Abs. 1 Z 1 lit. b ist das Wort "Wasserverheerungen" 

durch die Wortfolge "Schäden durch Hochwässer" zu erset­

zen. 

4. § 1 Abs. 1 Z 1 lit. d hat zu lauten: 

"d) Regelung des Bodenwasserhaushaltes, landwirtschaftli­

che Verwertung von Abwasser und Schutz gegen 

Bodenabtrag und Windwirkung; " 

5. In § 1 Abs. 1 Z 1 lit. h hat an der Stelle des Punktes ein 

Strichpunkt zu treten. 

Nach § 1 Abs. 1 Z 1 lit. h sind folgende lit. i und j an­

zufügen: 

"i) Schutz von Wasserreserven gemäß § 35 wasserrechtsge­

setz 1959; 

j) Sicherung und Verbesserung der ökologischen 

Funktionsfähigkeit der Gewässer. " 

6. S 1 Abs. 1 Z 2 lit. a hat zu lauten: 

a) wasserwirtschaftliche Planungen, untersuchungen und 

Forschungen, Grundsatzkonzepte, Gefahrenzonenpläne 

und mathematische Modelle; " 
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7. § 1 Abs. 1 Z 2 lit. b hat zu lauten: 

b) Regionalstudien , generelle Projekte , Gewässerzu-

standsdarstellungen , Gewässerbetreuungskonzepte und 

Gutachten; " 

8. § 2 Z 9 hat zu lauten: 

"9. als Aufgaben der landeskulturellen Wasserwirtschaft 

Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung und verbesserung 

des Bodenwasserhaushaltes und des flächenhaften Was­

serrückhaltes sowie zum Schutz gegen Bodenabtrag in 

der land- und forstwirtschaftlich genutzten und be­

treuten Landschaft; " 

9. In § 2 Z 16 hat an der Stelle des Punktes ein Strichpunkt 

zu treten. 

Nach § 2 Z 16 sind folgende Ziffern 17 bis 19 anzufügen: 

"17. als Gewässerzustandsdarstellungen fachliche Unterla­

gen , die die Gewässerbeschaffenheit in biologischer , 

physikalisch-chemischer und bakteriologischer Hin­

sicht oder die Erhebung der Struktur und der Biotope 

von Gewässern und ihres im funktionellen Zusammen­

hang stehenden Umlandes , einschließlich einer Bewer­

tung , zum Inhalt haben; 

18. als Gewässerbetreuungskonzepte auf Fließgewässer 

bezogene überörtliche untersuchungen einschließlich 

eines mehrjährigen Maßnahmenprogrammes im Interesse 

der Sicherung und Verbeeserung der ökologischen 

Funktionsfähigkeit der Gewässer; 
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19. als wasserwirtschaftliche Forschungen grundsätzliche 

wissenschaftliche Bearbeitungen von Fragen betref­

fend Wasserhaushalt und wasservorsorge. " 

10. § 3 Abs. 6 Z 1 hat zu lauten: 

"1. bei Instandhaltungs- und Betriebsmaßnahmen sowie bei 

örtlichen Uferschutzmaßnahmen ( §S 8 und 28), bei So­

fortmaßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung (S 
9) mit einem Kostenerfordernis unter 750. 000 S, bei 

Sofortmaßnahmen des Flußbaues sowie bei Sanierung von 

Rutschungen ( § §  6, 9 und 10) mit einem Kostenerfor­

dernis unter 2, 0 Millionen Schilling sowie bei Maß­

nahmen zur Regelung des Bodenwasserhaushaltes (S 10 ) 
bis zu einer Fläche von 10 ha Ausmaß, für deren Ko­

stentragung oder Förderung der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft zuständig ist, " 

11. In § 3 Abs. 7 haben die Worte "und Kleinmeliorationen" zu 

entfallen. 

12. § 5 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen und 

ökologischen Verhältnisse 

§ 5. (1) Für Maßnahmen der Gewässerbetreuung zur Siche­

rung und Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit von 

Gewässern, die mit den erforderlichen überörtlichen Unter­

suchungen im Einklang stehen, kann der Beitrag des Bundes mit 

höchstens 50 vH der anerkannten Kosten bemessen werden, wenn 

die restlichen Kosten aus Landesmitteln oder aus Landes- und 

Interessentenmitteln getragen werden. 
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(2) Für örtliche Baumaßnahmen zur Revitalisierung von 

Gewässern kann ein Beitrag des Bundes von höchstens 45 vH der 

anerkannten Kosten gewährt werden, wenn der Interessentenbei­

trag hiefür mit mindestens 10 vH bemessen wird und die rest­

lichen Kosten aus Landesmitteln getragen werden. " 

§ 5 Abs. 3 entfällt. 

13. § 6 hat zu lauten: 

" §  6. Soweit der notwendige Hochwasserschutz mit den un­

ter § 5 Abs. 1 angeführten Maßnahmen nicht oder nicht allein 

erzielbar ist, kann für Schutz- und Regulierungsmaßnahmen, 

insbesondere auch für Maßnahmen, die dem Hochwasserrückhalt 

dienen, sowie für im ausschließlichen Interesse des Gewässe­

rabflusses zu errichtende Sohl stufen und Sohlrampen, die mit 

überörtlichen untersuchungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 lit. a und 

b im Einklang stehen oder deren Auswirkungen auf die Ab­

flußverhältnisse örtlich begrenzt bleiben, ein Beitrag des 

Bundes von höchstens 60 vH der anerkannten Kosten gewährt 

werden, wenn der Landesbeitrag hiefür mindestens mit 30 vH 

bemessen wird und die restlichen Kosten aus Interessentenmit­

teln getragen werden. Die Festlegung der Höhe des Bundesbei­

trages hat nach dem aus dem Gewässerregime abzuleitenden Ge­

fährdungspotential zu erfolgen. " 

14. I n  S 7 Abs. 2 ist nach dem Wort "Donauhochwasser" ein Bei­

strich zu setzen und die wortfolge "für Ablösen im Rahmen 

einer Aussiedlung (passiver Hochwasserschutz) sowie für 

ökologische Begleitmaßnahmen" einzufügen. 

15. I n  § 8 Abs. 1 ist nach dem Wort 

"Hochwasserrückhaltemaßnahmen" die wortfolge "und die 

Kosten der Maßnahmen der Gewässerbetreuung" einzufügen 

und das Zitat " § §  6 und 9" durch das Zitat " S S  5, 6 und 

9" zu ersetzen. 
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16. In § 8 Abs. 2 ist nach dem Wort "Hochwasserrückhaltemaß­

nahmen" die wortfolge "und die Kosten der Maßnahmen der 

Gewässerbetreuung" einzufügen. 

17. § 9 Abs. 2 hat zu lauten: 

" (2) Die Kosten von projekten gemäß § 1 Z 2 lit. c und 

die Kosten der örtlichen Bauleitung gemäß § 2 Z 8 können in 

sinngemäßer Anwendung des Abs. 1 nach Maßgabe des Bundesinte­

resses ganz oder teilweise aus Bundesmitteln getragen wer­

den. " 

18. § 10 samt Überschrift hat zu lauten: 

"Landeskultureller Wasserbau 

§ 10. (I) Für Maßnahmen , die zu einem Wasserrückhalt in 

der Landschaft im Sinne einer verbesserung der landes­

kulturellen Wasserwirtschaft beitragen , sowie für Maßnahmen 

zum Schutz gegen Bodenabtrag und Windwirkung können zu den 

anerkannten Kosten Bundesbeiträge bis zu 45 vH gewährt wer­

den , wenn ein Landesbeitrag in mindestens gleicher Höhe ge­

leistet wird. 

(2) Für Maßnahmen zur Regelung des Bodenwasserhaushaltes 

können zu den anerkannten Kosten Bundesbeiträge bis zu 40 vH 

gewährt werden, wenn ein Landesbeitrag in mindestens gleicher 

Höhe geleistet wird. 

(3) Für Maßnahmen zur Beruhigung von Rutschflächen , die 

in das Gebiet der Bodenentwässerungen fallen und nicht als 

Bestandteil einer Gewässerregulierung oder Wildbachverbauung 

zur Durchführung gelangen , können zu den anerkannten Kosten 

Bundesbeiträge bis zu 40 vH gewährt werden, wenn ein Lan­

desbeitrag in mindestens gleicher Höhe geleistet wird. " 
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19. In § 11 ist das Zitat " §  10" durch das zitat "§ 10 Abs. 2" 

zu ersetzen. 

Die wortfolge "für Anlagen in ebener Lage" hat zu entfal­

len. 

20. In § 25 Abs. 1 ist nach dem Klammerausdruck " ( § 8)" ein 

Beistrich zu setzen und die wortfolge "überregional be­

deutsame Grundwässer" einzufügen. 

21. Dem § 25 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

"Für wasserwirtschaftliche Forschungen sind die restli­

chen Kosten aus Interessenten- oder Landesmitteln zu tra­

gen. " 

22. In § 25 Abs. 3 ist nach dem Wort "Projekten" ein Beistrich 

zu setzen und die wortfolge "Gewässerzustandsdarstellun­

gen, Gewässerbetreuungskonzepten" einzufügen. Nach dem 

Zitat " §  1 Abs. 1 Z 1 lit. a bis c" ist die Wortfolge "und 

j" einzufügen. 

23. § 25 Abs.4 hat zu lauten: 

" (4) Für die Erstellung von generellen projekten, Gewäs­

serzustandsdarstellungen, Gewässerbetreuungskonzepten, 

Gutachten und Projekten gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 lit. b und c 

an sonstigen Gewässern, die den im § 1 Abs. 1 Z 1 lit. a, 

b, und j angeführten Zwecken dienen, können nach Maßgabe 

des Bundesinteresses Bundesbeiträge bis zu 50 vH der an­

erkannten Kosten gewährt werden, wenn ein Landesbeitrag 

in mindestens gleicher Höhe geleistet wird. " 

24. In § 25 Abs. 7 ist das Zitat " § §  5 bis 20" durch das Zitat 

" § §  7 bis 20" zu ersetzen. 
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26 Abs. 1 ist die wortfolge "einem generellen Pro­

durch die wortfolge "überörtlichen Untersuchungen 

§ 1 Abs. 1 Z 2 lit. a und b" zu ersetzen. 

26 Abs. 2 ist die wortfolge "einem generellen Pro­

durch die Wortfolge "überörtlichen Untersuchungen 

§ 1 Abs. 1 Z 2 lit. a und b" zu ersetzen. 

27. In § 26 Abs. 3 ist nach der Ziffer "9" die Wortfolge 

"und 10 Abs. 3" einzufügen. 

28. Dem § 26 ist folgender Abs. 8 anzufügen: 

" (8) Für vorsorgemaßnahmen gemäß S 1 Abs. 1 Z 1 lit. i 

können nach Maßgabe des Bundesinteresses Beiträge aus Bundes­

mitteln bis zu 50 vH der anerkannten Kosten gewährt werden, 

wenn die restlichen Kosten aus Landesmitteln oder aus Landes­

und Gemeindemitteln getragen werden. " 

29. In § 28 Abs. 1 ist nach dem Wort "Gewässern" ein Beistrich 

zu setzen und die Wortfolge "die nicht in den Rahmen von 

Gewässerbetreuungskonzepten gemäß § 2 Z 18 fallen" einzu­

fügen. 

30. S 28 Abs. 2 hat eingangs zu lauten: 

" (2) Als Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne des Abs. 1 

sind anzusehen, soferne nicht § 5 Abs. 1 Anwendung findet: " 

31. In § 28 Abs. 2 Z 3 hat an der Stelle des Punktes ein 

Strichpunkt zu treten. 
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Dem § 28 Abs. 2 ist folgende Ziffer "4" anzufügen: 

"4. die Erhaltung 6kologisch bedeutsamer Gewässerablei­

tungen und Stillgewässer. " 

32. In § 28 Abs. 4 ist nach dem Wort "Verpflichteten" ein Bei­

strich zu setzen und die Wortfolge "soferne es sich nicht 

um eine Gemeinde handelt, " einzufügen. 
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Artikel 11 

Art. I findet auf die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesge­

setzes nach den § §  5 ,  6 ,  8 ,  9 ,  10 , 25 , 26 und 28 erteilten 

Genehmigungen des Bundesministers für Land- und Forstwirt­

schaft keine Anwendung. 

Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit . • . . . . . . . . . . . . .  ln 

Kraft. 

(2) Die Vollziehung des Art. I richtet sich nach § 34 

WBFG 1985 in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 487/1985 , 

BGBl. Nr. 79/1987 und BGB1. Nr. 299/1989. 
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V o r  b 1 a t t 

Problem: 

Die Gewässer unterliegen einer Vielzahl von nachteiligen Beein­

flussungen. Die Entwicklung der Siedlungstätigkeit , der Landwirt­

schaft , des Wasserkraftausbaues , aber auch die Tätigkeit des 

Schutzwasserbaues führten zu weitreichenden verschlechterungen der 

ökologischen Situation unserer Fließgewässer. Gleichzeitig sind 

nachteilige Auswirkungen auf die wasserwirtschaftlichen Verhält­

nisse insbesondere auf die Qualität und Quantität der Grundwasser­

reserven sowie eine Verminderung des Wasserrückhaltes der Oberflä­

chengewässer zu verzeichnen. 

Ziele: 

Die Novellierung ist auf folgende drei generelle wasserwirtschaft­

liehe Zielsetzungen ausgerichtet: 

- wasservorsorge: Sicherung der Versorgung von Bevölkerung und 

wirtschaft mit Wasser , insbesondere durch Schutz der Wasserre­

serven in quantitativer und qualitativer Hinsicht für die Zu­

kunft 

- passiver Hochwasserschutz: Schutz der Bevölkerung und der Wirt­

schaft vor Hochwässern durch aktiven und passiven , vorbeugenden 

Hochwasserschutz , insbesondere durch wasserrückhalt und Freihal­

tung der Hochwasserabflußräume 

- ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer: die Erhaltung der 

Gewässer als wesentlichen ökologischen Faktor der Umwelt und als 

Potential für die vielfältigen menschlichen Nutzungen 
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Alle wasserrelevanten Maßnahmen sind daher auf ihre gewässerökolo­

gischen und wasserwirtschaftlichen Auswirkungen zu prüfen. Voraus­

setzung einer diesbezüglichen Beurteilung ist u. a. eine ausrei­

chende Kenntnis des Gewässerzustandes , dessen umfassende Erhebung 

und Darstellung hiezu intensiviert werden muß. Die Förderungsfä­

higkeit von schutzwasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist davon ab­

hängig zu machen , daß die ökologische Funktionsfähigkeit der Ge­

wässer erhalten bleibt und bzw. verbessert wird. Die Maßnahmen 

müssen auf der Basis ausreichender Entscheidungsunterlagen mit 

gesamthafter , das Einzugsgebiet umfassender Betrachtungsweise 

projektiert und ausgeführt werden und sich in ein Konzept einfü­

gen. 

Problemlösung: 

Die Novelle hat - neben einigen kleineren Adaptionen und Verbesse­

rungen - vor allem folgende Schwerpunkte: 

* Einführung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer in 

den Zielkatalog des wasserbautenförderungsgesetzes 

* Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der öko­

logischen Funktionsfähigkeit der Gewässer 

* Einführung von Gewässerbetreuungskonzepten als Planungsgrundlage 

für diese Maßnahmen 

* Ermöglichung der Förderung von örtlichen Baumaßnahmen zur Revi­

talisierung von Gewässern 

* Neuregelung der Förderungshöhen für Schutz- und Regulierungsmaß­

nahmen 

* Förderung von Maßnahmen zum flächenhaften Wasserrückhalt im 

Rahmen der landeskulturellen Wasserwirtschaft 
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* Förderung von vorsorgemaßnahmen in Grundwasserschongebieten 

gemäß § 35 Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) zur Sicherung der 

künftigen Wasserversorgung. 

Kosten: 

Die Kosten für die Maßnahmen der Gewässerbetreuung können in vie­

len Fällen niedriger als jene von ansonsten notwendig werdenden 

Regulierungsmaßnahmen angesetzt werden. Mit diesen Einsparungen 

können erforderliche Revitalisierungen von hart regulierten Gewäs­

serstrecken gefördert werden. 

Die Änderungen bei der Bemessung des Bundesbeitrages für Schutz­

und Regulierungsbauten werden so festgelegt , daß eine Mehrbela­

stung des Bundes insgesamt nicht entsteht. 

Die Kosten der Maßnahmen zum flächenhaften Wasserrückhalt werden 

durch Umschichtung der bisher für Ent- und Bewässerung gewährten 

Bundesmittel bedeckt. 

Für die Förderung der Vorsorgemaßnahmen zur Sicherung der künfti­

gen wasserversorgung wird erst mittelfristig mit einem leicht 

ansteigenden Bedarf finanzieller Mittel zu rechnen sein. 

Die vorliegende Novellierung des wasserbautenförderungsgesetzes 

1985 (WBFG 1985) ist insgesamt für den Bund als kostenneutral 

einzuschätzen. Ein zusätzlicher Personalbedarf entsteht nicht. 
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Erläuterung zur WBFG-Novelle 1989 

Allgemeiner Teil: 

I. Das WBFG 1985 stellt ein die Wasserwirtschaft in Österreich 

bestimmendes Förderungs- und Lenkungsinstrumentarium dar. wäh­

rend das WRG 1959 die rechtliche Ordnung der Wasserwirtschaft 

bestimmt , bietet das WBFG 1985 im Rahmen der Privatwirtschafts­

verwaltung die Möglichkeit, die wasserwirtschaftlichen Ver­

hältnisse zu beeinflussen und zu steuern. Dies kann jedoch nur 

innerhalb der im Gesetz festgelegten Zielsetzungen und Förde­

rungsbestimmungen geschehen. 

Das derzeit geltende wasserbautenförderungsgesetz entspricht in 

verschiedenen Belangen nicht mehr den heutigen Anforderungen. 

Es enthält im wesentlichen noch immer die Zielsetzungen , die 

durch die volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten der Nachkriegs­

zeit vorbestimmt waren. Diese Zielsetzungen waren zunächst -

abgesehen vom Siedlungswasserbau - der Schutz von Wohn- und 

Siedlungsgebieten sowie der Schutz und die verbesserung land­

wirtschaftlich genutzter Flächen , um durch entsprechende Pro­

duktionssteigerung hinsichtlich der Ernährung vom Ausland unab­

hängig zu werden. Dementsprechend stand damals auch das "10. 

Bundesland" zur Diskussion , welches praktisch durch Entwässe­

rung von Feuchtgebieten udgl. geschaffen werden sollte. Der 

landwirtschaftliche Wasserbau hatte daher große Bedeutung, die 

er aber mit zunehmender Produktionssteigerung in der Landwirt­

schaft seither allmählich verlor. 

Die Hochwasserereignisse der 50-er und 60-er Jahre lösten eine 

verstärkte Tätigkeit im Schutzwasserbau aus. Durch die Einrich­

tung des Katastrophenfonds ist die Finanzierung der öffentli­

chen Beiträge gesichert worden. Der Schwerpunkt der Maßnahmen 
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lag bei den Regulierungen , in zweiter Linie erst beim Hoch­

wasserrückhalt. Maßnahmen des passiven Hochwasserschutzes kamen 

in der Praxis kaum vor. 

Aus dieser einseitigen Ausrichtung des Schutzwasserbaues auf 

den linearen Gewässerausbau in den letzten Jahrzehnten ist es 

erklärlich , daß die Kritik der Öffentlichkeit an Fluß- und 

Bachregulierungen in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. 

Diese Kritik resultiert aus der Erkenntnis , daß ökologisch 

intakte Gewässer zur Erhaltung einer natürlichen und lebens­

werten umwelt unverzichtbar sind. 

Die für den Schutzwasserbau verantwortlichen Stellen sind auf 

diese Forderungen in den letzten Jahren immer wieder eingegan­

gen. Dies läßt sich an zahllosen Beispielen von naturnahen 

Bauweisen und Gestaltungselementen bei Regulierungen zeigen. 

Diese Anpassungen gingen allerdings zunächst noch nicht von der 

linearen Betrachtungsweise der Fließgewässer ab. 

Ausgehend von der allgemeinen Überzeugung , daß die erforderli­

che Neuorientierung im Schutzwasserbau nicht auf den weiteren 

Ausbau der Fließgewässer ausgerichtet sein kann , wurde ein 

neuer Ansatz für die Behandlung der Fließgewässer konzipiert. 

Der Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer 

kommt dabei besondere Bedeutung zu. Viele Maßnahmen , die in 

dieser Hinsicht notwendig sind , können nach den derzeitigen 

Bestimmungen des WBFG 1985 weder finanziert noch gefördert wer­

den. Die Anzahl der Anträge aus den Bundesländern , für derarti­

ge Maßnahmen Bundesmittel bereitzustellen , wird immer größer. 

Bisher sind lediglich einige Vorhaben als Pilotprojekte , d. h. 

als Versuche , durchgeführt worden. 

Diese Änderungen verlangen eine Nachführung der Zielsetzungen 

und wertvorstellungen im Wasserbautenförderungsgesetz. I n  Über­

einstimmung mit S 105 lit. m WRG 1959 wird als neues Ziel die 
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Sicherung und verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit 

der Gewässer in den Zielekatalog des WBFG 1985 aufgenommen. 

Dieses steht damit gleichwertig neben den anderen Zielsetzun­

gen , insbesondere dem Hochwasserschutz. 

Die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der 

ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer ist neben der 

Förderung des passiven vorbeugenden Hochwasserschutzes durch 

Freihaltung des von Hochwässern beanspruchten Abflußraumes der 

wichtigste Schritt in der sich vollziehenden Neuorientierung im 

Schutzwasserbau. 

Als tragender Gesamtbegriff für diese Maßnahmen wird die Gewäs­

serbetreuung gewählt. Damit wird ein allgemein anwendbarer 

konzeptioneller und förderungsrechtlicher Rahmen für die Be­

handlung von Fließgewässern vor allem des Freilandes geschaf­

fen. 

Gewässerbetreuung umfaßt die vier Teilaufgaben I nstandhaltung , 

Rückbau , Gewässerpflege und Gewässerschutz. Dabei werden die 

Gewässer nicht nur linear , sondern auch in ihrer räumlichen 

Dimension und bezüglich möglicher zeitlicher Entwicklungen 

betrachtet. 

Als Planungsinstrumentarium für die Gewässerbetreuung werden 

"Gewässerbetreuungskonzepte" eingeführt. Diese Konzepte sind 

für entsprechende Fließgewässerabschnitte bzw. einzelne Fließ­

gewässer zu erstellen und haben jedenfalls eine Istzustandsana­

lyse, die Formulierung gewässerbezogener Zielvorstellungen und 

die Erstellung eines längerfristigen Maßnahmenprogrammes zu 

enthalten. Für die Formulierung der Zielvorstellungen wird ein 

"ökologisches Leitbild" erarbeitet , das auf den individuellen 

Gewässerabschnitt bzw. Gewässertyp abgestimmt wird. 
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Ein Gewässerbetreuungskonzept bildet die Voraussetzung für eine 

entsprechende finanzielle Förderung von Maßnahmen der Gewässer­

betreuung im Rahmen des Wasserbautenförderungsgesetzes. 

Neben den Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der ökologi­

schen Funktionsfähigkeit der Gewässer , die im Rahmen von Ge­

wässerbetreuungskonzepten durchzuführen sind , sieht die Novelle 

auch die Möglichkeit zur Förderung von örtlichen Baumaßnahmen 

zur Revitalisierung von hart verbauten , ökologisch nicht intak­

ten Gewässerstrecken vor. 

Die Förderungshöhen für lineare Ausbaumaßnahmen sowie für Hoch­

wasserrückhaltemaßnahmen an rnteressentengewässern werden neu 

geregelt. Für die Höhe des Bundesbeitrages wird das aus dem 

Gewässerregime abzuleitende Gefährdungspotential herangezogen. 

Konkret ist dabei eine richtlinienmäßige Festlegung nach den 

Kriterien mittleres Sohlgefälle für lineare Ausbaumaßnahmen 

bzw. Reduktion des Hochwasserabflusses bei Rückhaltemaßnahmen 

vorgesehen. 

Die Förderung von Maßnahmen , die einem flächenhaften Wasser­

rückhalt in der Landschaft dienen , wird im Bereich des landes­

kulturellen Wasserbaues eingeführt. Diese Maßnahmen sind vor 

allem auf die Erhaltung von Feuchtflächen ausgerichtet , die in 

ihrer Gesamtheit einen wesentlichen Faktor für einen ausgegli­

chenen Wasserhaushalt darstellen. Parallel dazu ist eine Ein­

schränkung der Förderungen von Maßnahmen zur Regelung des Bo­

denwasserhaushaltes (Ent- und Bewässerungen) notwendig. 

Es wird immer vordringlicher , durch geeignete Maßnahmen das 

Element Wasser auch in Zukunft für die einwandfreie Versorgung 

sicherzustellen. Von großer Bedeutung sind dabei die Erfassung , 

die Erschließung und der Schutz unserer Wasserreserven. 
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Nach den Bestimmungen des WBFG 1985 können die wasserwirt­

schaftlichen Planungen betreffend Wasserreserven , Grundwas­

serschutz , Wassergüte etc. zwar gefördert und finanziert wer­

den , es fehlt jedoch die Möglichkeit , zur Realisierung der Er­

gebnisse vorsorgemaßnahmen , die sich im öffentlichen Interesse 

aufgrund derartiger Planungen als notwendig oder zielführend 

erweisen , zu fördern (z. B. die Leistung von Entschädigungen im 

zusammenhang mit dem Schutz von erst in der Zukunft zu nutzen­

den Wasserreserven). Derzeit können Wasserreserven nur soweit 

gesichert werden , als für sie konkrete Interessenten vorhanden 

sind , die ihre Nutzung beanspruchen. Findet sich kein Inter­

essent , dann erfahren vorhandene Wasserreserven keine hin­

reichende und qualitative und quantitative Sicherung , weil für 

die zu leistenden Entschädigungen ein Rechtsträger oft nicht 

vorhanden ist. Gerade dies ist aber für die Zukunft von großer 

Bedeutung und die Bestimmung des § 35 WRG 1959 zur Sicherung 

der künftigen Wasserversorgung kann somit auch wirksam umge­

setzt werden. 

Kosten: 

Die vorliegende Novellierung des WBFG 1985 kann für den Bund 

als insgesamt kostenneutral eingeschätzt werden. Ein zusätzli­

cher Personalbedarf entsteht nicht. 

Die Maßnahmen der Gewässerbetreuung werden in vielen Fällen 

ansonsten notwendig werdende Regulierungsmaßnahmen ersetzen 

können. Dadurch ergibt sich eine bedeutende Einsparung im Be­

reich der Schutz- und Regulierungsmaßnahmen , die allerdings 

zahlenmäßig noch nicht abgeschätzt werden kann. Auch unter 

Berücksichtigung der neuen Aufgaben im Bereich der Gewässerbe­

treuung (Rückbau , Gewässerpflege , Gewässerschutz) wird insge­

samt gegenüber traditionellen Regulierungskonzeptionen an 

Fließgewässern ein geringerer Aufwand notwendig sein. Am Bei­

spiel der passiven Hochwasserschutzmaßnahmen an der Lafnitz in 
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Wolfau läßt sich zeigen, daß Gewässerschutzkonzepte zumeist 

kostengünstiger sind als die bisher üblichen Regulierungs­

projekte. 

Demgegenüber muß mit einem gewissen Mehrbedarf für örtliche 

Baumaßnahmen zur Revitalisierung von regulierten Gewässer­

strecken gerechnet werden , der allerdings unter den oben er­

wähnten Einsparungen durch den Rückgang von Regulierungsmaßnah­

men liegen dürfte. 

Die Änderungen der Beitragsbemessung für Schutz- und Regulie­

rungsmaßnahmen sowie für Hochwasserrückhaltemaßnahmen (§ 6) 

werden in Richtlinien konkretisiert werden. Auf die Kostenneu­

tralität wird dabei Bedacht genommen werden. 

Die Kosten für die Förderung von Maßnahmen zum Wasserrückhalt 

in der Landschaft können aus den Mitteln bedeckt werden , die 

bisher für die Förderung von Be- und Entwässerungsmaßnahmen 

aufgewendet wurden. Das gleiche gilt für Erosionsschutzmaßnah­

men , für welche in den nächsten Jahren vermehrte Förderungsaus­

gaben notwendig sein werden. Die Ausgaben für die Regelung des 

Bodenwasserhaushaltes werden sich durch eine Anpassung der 

Förderungsrichtlinien an agrarpolitische und ökologische Grund­

sätze reduzieren. 

Als Maßnahmen zum Schutz von Wasserreserven sind Entschädigun­

gen für Beschränkungen bzw. Änderungen bestehender Nutzungen 

vorgesehen, die vom Bund gefördert werden sollen. Laufende 

Entschädigungen werden in den Förderungsrichtlinien auf 10 

Jahre begrenzt werden, um dann eine neuerliche Prüfung des 

Schutzbedarfes vornehmen zu können. 

Mit dieser zeitlichen Begrenzung kann auch der Mittelbedarf 

eingegrenzt werden. Da es sich nur um einzelne Wasserreserven­

gebiete handeln wird , wird der maximale Bedarf an Förderungs­

mitteln mittelfristig auf S 20 Mio geschätzt. Dafür ist eine 
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budgetäre Anpassung durch Umschichtung dieses Betrages erfor­

derlich. Hervorzuheben ist , daß mit relativ geringem Mittelein­

satz ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der künftigen Was­

serversorgung geleistet werden kann. 

11. Die zuständigkeit des Bundes zur Erlassung eines dem vor­

liegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes ergibt sich aus 

Art. 10 Abs.1 Z 10 (Wasserrecht , Regulierung und I nstand­

haltung der Gewässer zum Zwecke der unschädlichen Ableitung 

der Hochfluten , Wildbachverbauung) i. V. m. Art. 17 und 104 

B-VG. 

Der vorliegende Entwurf widerspricht EG-Vorschriften nicht und 

steht sohin in Einklang mit den Bemühungen österreichs zur 

Teilnahme am gemeinsamen Markt der EG. 

Besonderer Teil: 

Zu Artikel I Z 1 (§  1 Abs. 1): 

In den Zielkatalog des WBFG 1985 wird die Gewährleistung der 

"ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer" aufgenommen. Dieser 

Begriff wurde aus dem § 105 lit. m WRG 1959 übernommen. Bisher war 

die Gewässerökologie nicht explizit in den Zielsetzungen des WBFG 

1985 angeführt. Lediglich bei der Gewährung von Bundes- und Fonds­

mitteln war schon bisher in S 4 Abs. 2 WBFG 1985 die Bedachtnahme 

auf das öffentliche I nteresse allgemein verankert. 

Der Begriff "wasserverheerungen" , der inhaltlich etwa mit Hochwas­

serkatastrophen gleichzusetzen ist , wurde durch den neutralen 

Begriff "Schäden durch Hochwässer" ersetzt um klarzustellen , daß 

auch Hochwasserschäden von geringerem (nicht katastrophalem) Aus­

maß gemeint sind. 
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Zu Artikel I Z 2 (§  1 Abs. 1 Z 1): 

Wasserwirtschaftliche vorsorgemaßnahmen gemäß § 26 WBFG 1985 wie 

der Schutz von Wasserreserven und Maßnahmen des passiven vorbeu­

genden Hochwasserschutzes sind weder Herstellungs- , I nstandhal­

tungs- , noch Betriebsmaßnahmen. Daher wird dieser Begriff hier 

eingefügt. 

Zu Artikel I Z 3 (§  1 Abs. 1 Z 1 lit. b): 

Siehe zu Art. 1 Z 1 ,  zweiter Absatz. 

Zu Artikel I Z 4 (§  1 Abs. 1 Z 1 lit. d): 

Die Begriffe "Bodenentwässerung" und "Bodenbewässerung" werden 

durch den Begriff "Regelung des Bodenwasserhaushaltes" ersetzt. 

Während die früher verwendeten Begriffe inhaltlich die land- und 

forstwirtschaftlichen I nteressen betonen , stehen bei der Regelung 

des Bodenwasserhaushaltes Aspekte der landeskulturellen Wasser­

wirtschaft und der verbesserung des Wasserhaushaltes im vorder­

grund. 

Die umformulierung "landwirtschaftliche Verwertung von Abwasser" 

soll klarstellen, daß nicht nur landwirtschaftliche Abwässer ge­

meint sind. 

Zu Artikel I Z 5 ( §  1 Abs. 1 Z 1 lit. i und j): 

- S 35 WRG 1959 hat das Ziel , im Sinne des vorsorgegedankens 

Grundwasservorkommen zu schützen , auch wenn kein unmittelbarer 

Nutzungsinteressent vorhanden ist. Um die Wirksamkeit des § 35 

WRG als Vorsorgeinstrument zu gewährleisten, ist ein Finanzie­

rungsinstrument erforderlich. Die Finanzierung der in Zusammen­

hang mit § 35 WRG 1959 erforderlichen Erstellung von Planungs­

grundlagen und Gutachten ist in § 25 Abs. 1 und 2 WBFG 1985 
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geregelt. Für die Umsetzung deren Ergebnisse in tatsächliche 

Schutzmaßnahmen soll hiemit in Verbindung mit § 26 Abs.ß von 

Bundesseite ein Beitrag geleistet. 

- Die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer 

ist zu einer wichtigen öffentlichen Aufgabe geworden. Es reicht 

nicht mehr aus, auf diese bloß im Rahmen der anderen Zielsetzun­

gen Bedacht zu nehmen. Es ist daher folgerichtig, wenn Maßnah­

men, die zur Erreichung dieser Ziele dienen, auch mit Bun­

desmitteln gefördert werden können. 

Zu Artikel I Z 6 (§ 1 Abs. 1 Z 2 lit. a): 

Die Durchführung wasserwirtschaftlicher Forschungsvorhaben im 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft erfolgte bisher 

auf organisationsrechtlicher Grundlage (Bundesministeriengesetz). 

Mit dieser Novelle soll die wasserwirtschaftliche Auftragsfor­

schung und die Forschungsförderung eine materiell-gesetzliche 

Grundlage erhalten. 

Zu Artikel I Z 7 (§ 1 Abs. 1 Z 2 lit. b): 

Die ausreichende Kenntnis des Gewässerzustandes hinsichtlich Ge­

wässergüte und Struktur sowie ihres funktionellen Zusammenhanges 

ist eine wesentliche Voraussetzung für wasserwirtschaftliche Pla­

nungen, bei denen die ökologische Funktionsfähigkeit im erforder­

lichen Ausmaß Berücksichtigung findet. Da die Erstellung dieser 

Unterlagen einen entsprechenden untersuchungszeitraum erfordert, 

sollen diese Darstellungen eigenständig durchgeführt und daher 

besondere Erwähnung finden. Die Erfassung des Gütezustandes der 

Gewässer erfolgt derzeit im Rahmen des Aufgabenbereiches der Ge­

wässeraufsicht gemäß § §  130 ff WRG 1959 in uneinheitlichem Umfang 

und für diesbezügliche Planungen in unzureichender Dichte. Eine 

Neuregelung ist in der WRG-Novelle 1990 vorgesehen. 
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I n  Abstimmung bzw. gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen der 

Länder soll durch diese Bestimmung auch die Erfassung der Gewäs­

serökologie unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses an 

der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer gefördert oder 

finanziert werden können. 

Gewässerzustandsdarstellungen sollen zu dem Zweck erstellt werden, 

Entscheidungsgrundlagen für wasserwirtschaftliche oder wasserbau­

liche Planungen zu liefern. 

Gewässerbetreuungskonzepte sind ziel- und maßnahmenorientierte 

Planungen zum Zwecke der Sicherung und Verbesserung der ökologi­

schen Funktionsfähigkeit der Gewässer. 

Zu Artikel I Z 8 ( §  2 Z 9): 

Die Definition des Begriffes "Kleinmeliorationen" ist wegen der 

Änderungen im § 3 Abs. 7 WBFG 1985 (Wegfall der vereinfachten 

Behandlung für Ent- und Bewässerungsanlagen unter 10 ha Ausmaß) 

entbehrlich geworden. Hingegen wurde eine Begriffsbestimmung für 

die in § 1 Abs. 1 angeführten "Aufgaben der landeskulturellen 

Wasserwirtschaft" im zusammenhang mit der Änderung des § 10 not­

wendig. Landeskulturelle Wasserwirtschaft umfaßt Maßnahmen (ein­

schließlich untersuchungen und Planungen) im Bereich der Wechsel­

beziehungen zwischen Wasser und Boden , die nicht unmittelbar der 

land- und forstwirtschaftlichen Nutzung zuzuordnen sind. Räumlich 

werden diese Maßnahmen auf die land- und forstwirtschaftlich ge­

nutzte und betreute Landschaft eingeschränkt. 

Die Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung und Verbesserung des 

Bodenwasserhaushaltes und des flächenhaften Waserrückhaltes sind 

in enger verbindung mit § 1 Abs. 1 Z. 1 lit. a (Verbesserung des 

Wasserhaushaltes) zu sehen. Schutzmaßnahmen gegen Bodenabtrag 

werden zur Sicherung des Bodens vor übermäßiger Abschwemmung 

(Wassererosion) und Verwehung (Winderosion) durchgeführt. 
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Zu Artikel I Z 9 ( §  2 Z 17 bis 19): 

- Gewässerzustandsdarstellungen können einerseits die biologische, 

pysikalisch-chemische und bakteriologische Beschaffenheit der 

Gewässer (wassergüte), andererseits die Morphologie, die Struk­

tur und die belebte umwelt von Gewässern und des Umlandes sowie 

von sonstigen Einflüssen auf das Gewässer zum Inhalt haben. Das 

im funktionellen Zusammenhang mit dem Gewässer stehende Umland 

kann mit den Benetzungsgrenzen selten auftretender Hochwässer 

eingegrenzt werden. 

- Gewässerbetreuungskonzepte werden für entsprechende Fließgewäs­

serabschnitte, für einzelne bzw. mehrere Fließgewässer erstellt. 

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt in den Bereichen Gewässeröko­

logie und Wasserwirtschaft. 

Als Rahmen für Inhalt und Struktur des Planungsprozesses gilt: 

- Erhebung des Ist-Zustandes 

- Formulierung von Zielvorstellungen (ökologisches 

Leitbild) 

Erstellung eines mehrjährigen Maßnahmenprogrammes. 

Hervorzuheben ist, daß der Abschnitt "Ökologisches Leitbild" 

spezifisch für einzelne Fließgewässer (abschnitte) oder Gruppen 

von Fließgewässern entwickelt werden soll. 

Das mehrjährige Maßnahmenprogramm innerhalb der Gewässerbetreu­

ungskonzepte bildet die konkrete auf die einzelnen Gewässer 

bezogene Grundlage für die Förderung der Maßnahmen gemäß § 5 

Abs. 2 bzw. § 8 Abs. 1 (Maßnahmen zur Sicherung und verbesserung 

der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer). 
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- Die Erkenntnisse über die ökologischen Zusammefthänge von Gewäs­

sern als Naturpotential und Lebensraum haben sich im letzten 

Jahrzehnt stark vertieft und rasant entwickelt. Diese Fort­

schritte sind jedoch keineswegs als abgeschlossen zu bezeichnen, 

da eine große Palette ungelöster Probleme noch einer wissen­

schaftlichen Erforschung bedürfen. 

Durch diese Bestimmung zur Förderung wasserwirtschaftlicher 

Unterlagen auf dem Gebiet der angewandten Forschung bleibt die 

Forschungskompetenz des Wasserwirtschaftsfonds gemäß § 27 WBFG 

1985 unberührt. 

Zu Artikel I Z 10 (§ 3 Abs. 6 Z 1): 

Die vereinfachte Vorgangsweise (Vorlage eines Sammelverzeich­

nisses) bei der Erwirkung der Zustimmung des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft zu bestimmten Projekten wurde in einigen 

Punkten abgeändert: 

- örtliche Uferschutzmaßnahmen werden nur mehr im Zusammen­

hang mit den § §  8 und 28 (als I nstandhaltungsmaßnahmen) im 

Sammelverzeichnis genehmigt; 

- Regulierungsmaßnahmen des Flußbaues gemäß § 6 werden nicht 

mehr im Sammelverzeichnis genehmigt; 

- die Sanierungen von Rutschungen gemäß S 10 Abs. 3 werden 

analog jenen nach den § §  6 und 9 behandelt; 

- die Obergrenze des Kostenerfordernisses wird von 1, 5 Mio S 

auf 2, 0 Mio S angehoben; 

- für Maßnahmen zur Regelung des Bodenwasserhaushaltes 

(früher "Meliorationen") gemäß S 10 Abs. 2 wird das Flä­

chenausmaß für die vereinfachte Behandlung auf 10 ha herab­

gesetzt. 
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Zu Artikel I Z 11 (§ 3 Abs. 7): 

Die Herausnahme von Kleinmeliorationen erfolgt im I nteresse einer 

besseren Kontrolle der zu fördernden Einzelmaßnahmen. 

Zu Artikel I Z 12 (§ 5): 

Mit der Aufnahme der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer 

in den Zielkatalog des WBFG 1985 erhalten die Aufgaben der Bun­

deswasserbauverwaltung einen neuen Schwerpunkt. Dafür wird als 

tragender Gesamtbegriff "Gewässerbetreuung" eingeführt. Ziel der 

Gewässerbetreuung ist die Sicherung und Verbesserung der ökologi­

schen Funktionsfähigkeit der Gewässer. 

Im Rahmen der Gewässerbetreuung werden Fließgewässer in ihrer 

räumlichen Dimension betrachtet , abgrenzbar durch die Benetzungs­

grenzen seltener auftretender Hochwässer. Weiters wird eine zeit­

liche Entwicklung in die Betrachtung einbezogen; einerseits im 

ökologischen Sinn als Dynamik und Sukzession , andererseits bei der 

schrittweisen Umsetzung von längerfristigen Maßnahmenprogrammen. 

Dabei stehen die Aspekte der Fließgewässer des Freilandes (im 

Gegensatz zu den Gewässerstrecken im Ortsbereich) im vordergrund. 

Die Aufgaben der Gewässerbetreuung können in die vier Teilaufgaben 

I nstandhaltung , Rückbau , Gewässerpflege und Gewässerschutz unter­

gliedert werden. 

I nstandhaltung: 

I m  Rahmen der Gewässerbetreuung wird unter I nstandhaltung der in 

§ 28 bestimmte Begriff verwendet. 

Damit können primär jene Aufgaben abgedeckt werden , die aus vorge­

gebenen Randbedingungen resultieren (z. B. bestimmte Nutzungsan­

sprüche an das Umland wie Verkehrswege , Einzelobjekte , bestehender 

Hochwasserschutz , . . .  ). 
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Rückbau: 

Baumaßnahmen zur Veränderung regulierter Gewässer. Ziel ist die 

(teilweise) Behebung von anthropogen bedingten Funktionsdefiziten 

(Geschiebe- , Wasserhaushalt , Biotopfunktion , Erholungsfunktion , 

. . . .  ) . 

Hinsichtlich des umfanges sind zwei "Typen" unterscheidbar , inner­

halb deren Grenzen sich Rückbaumaßnahmen einordnen lassen: I niti­

alrückbau (Zulassen von natürlichen morphologischen Veränderungs­

prozessen) und Flußneubau (mit starker gestalterischer Kompo­

nente). 

Aus ökonomischen und ökologischen Gründen wird im Rahmen der Ge­

wässerbetreuung der Schwerpunkt beim I nitialrückbau zu setzen sein 

und auf kostenintensive gestalterische Maßnahmen zunächst verzich­

tet werden. 

Gewässerpflege: 

Gewässerpflege befaßt sich mit der Erhaltung der biologischen 

Wirksamkeit der Gewässer und Pflege der vegetation in den uferbe­

reichen und Hochwasserabflußgebieten. (Pflege der Vegetation , 

Biotop-pflege , unterstützung der Erholungsfunktion von Fließgewäs­

sern , Lenkung von Erholungsaktivitäten). 

Bei der Vielzahl der Gewässerformen , Ausbaulösungen und der bisher 

durchgeführten unterhaltungsmaßnahmen können keine einheitlichen 

Aussagen zur Gewässerpflege getroffen werden , deshalb sind die 

Pflegemaßnahmen für jeden Gewässerabschnitt gesondert festzulegen. 
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Gewässerschutz: 

Traditionell wird Gewässerschutz in engem zusammenhang mit Gewäs­

serreinhaltung und Wassergüte verstanden. Mit der gesamthaften 

Betrachtung eines Fließgewässers im Hinblick auf seine ökologische 

Funktionsfähigkeit erfährt der Gewässerschutzbegriff eine wesent­

liche Erweiterung. Gewässerschutz hat sich dementsprechend auch an 

den räumlichen Strukturen sowie an der Funktionsvielfalt des Ge­

wässers zu orientieren. 

Diese Sichtweise entspricht auch der Regierungsvorlage einer 

wasserrechtsgesetz-Novelle 1990 (1152 Blg. NR) in der unter Schutz 

der Gewässer "die Erhaltung der natürlichen Beschaffenheit des Ge­

wässers , der für die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers 

maßgeblichen Uferbereiche sowie der Schutz des Grundwassers" ver­

standen wird. 

Die Kernaufgabe des Gewässerschutzes im Rahmen einer Gewäs­

serbetreuung ist damit in der umsetzung flächenwirksamer Maßnahmen 

zu sehen. Dieser Aufgabenbereich , der auch die Bereiche des 

"passiven" und des "vorbeugenden" Hochwasserschutzes umfaßt , ist 

durch folgende Stichworte zu umschreiben: 

- Schutz und Verbesserung der Funktion wasserwirtschaftli­

cher Vorbehaltsflächen (Hochwasserrückhalt , Geschiebe­

rückhalt , Grundwasserneubildung) 

- Freihaltung der Hochwasserabflußräume von sensiblen Nut­

zungen 

- Biotopschutz 
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- Gewässerorientierte land- und forstwirtschaftliehe Nutz­

ung (Verringerung des Boden- und Nährstoffeintrages, Ver­

besserung der Biotopfunktion des Umlandes, Gewässerrand­

streifen) 

Die planungstechnische Behandlung der Gewässerbetreuungsmaß­

nahmen erfolgt durch die Erarbeitung von Gewässerbetreuungs­

konzepten (sh. § 2 Z. 18). 

- Neu in den § 5 aufgenommen wurden örtliche Baumaßnahmen zur 

Revitalisierung von Gewässern. 

Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, durch welche anthro­

pogen bedingte Veränderungen an Gewässern (z. B. hervorgeru­

fen durch "harte" Regulierungen, Ausleitungsstrecken) so 

umgestaltet werden, daß die ökologische Funktionsfähigkeit 

im neuen Zustand derjenigen eines naturbelassenen Gewässers 

näher kommt als im früheren Zustand. 

Im Gegensatz zu Abs. 1, der eine Förderung für Rückbaumaß­

nahmen vorsieht, sind hier nur örtlich eng begrenzte Maß­

nahmen gemeint, die nicht im Rahmen eines überörtlichen 

Gewässerbetreuungskonzeptes zur Durchführung kommen. Mit 

der gegenüber Abs. 1 etwas niedrigeren Bundesförderung wird 

jedenfalls die Priorität für den überörtlichen Planungsan­

satz des Gewässerbetreuungskonzeptes dokumentiert. 

Der Problematik, daß mit dieser Bestimmung mit öffentlichen 

Mitteln geförderte Gewässerverbauungen wiederum mit öffent­

lichen Mitteln rückgebaut werden, wird durch Regelungen auf 

Richtlinienebene begegnet werden. Es wird dabei auf die öf­

fentlichen I nteressen, die für eine Revitalisierung spre­

chen, das Problem des verringerten Hochwasserschutzgrades, 

sowie auf die sparsamkeit der Mittelverwendung besonders 

Bedacht zu nehmen sein. 
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Als Maß für das örtliche Interesse an Baumaßnahmen zur Re­

vitalisierung von Gewässern wird ein Mindest-Interes­

sentenanteil als Förderungsvoraussetzung herangezogen. 

- Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 über die Förderbarkeit von 

Aufwendungen zur Niederwasseraufbesserung im Rahmen von 

Hochwasserrückhaltemaßnahmen ist entbehrlich , da sie seit 

ihrer Einführung im Jahr 1979 nicht angewendet wurde. 

Zu Artikel I Z 13 (§ 6): 

In § 6 werden sämtliche Schutz- und Regulierungsmaßnahmen 

einschließlich der Hochwasserrückhaltemaßnahmen der bisheri­

gen §§ 5 und 6 zusammengefaßt. 

Die bisherige förderungsmäßige Trennung in Gewässer mit kei­

ner oder nur geringer Geschiebeführung (40 % Bundesförderung) 

und solche mit starker Geschiebeführung (60 % Bundesförde­

rung) entfällt und wird durch das Kriterium des aus dem Ge­

wässerregime abzuleitenden Gefährdungspotentials ersetzt. Zur 

objektivierbaren und nachvollziehbaren Ermittlung des Gefähr­

dungspotentiales wird für lineare Ausbaumaßnahmen das mittle­

re Sohlgefälle im Regulierungsbereich , für Rückhaltemaßnahmen 

die Reduktion des Spitzenabflusses herangezogen. Die konkrete 

Festlegung der Förderungshöhen wird in Richtlinien erfolgen. 

Diese Festlegung erfolgt gegenüber der derzeitigen Regelung 

kostenneutral. 

Durch den Verweis auf § 5 Abs. 1 ist die Priorität für die 

Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Funktionsfähig­

keit der Gewässer vor Schutz- und Regulierungsmaßnahmen gege­

ben. 
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Zu Artikel I Z 1 4  (§  7 Abs. 2): 

Der passive Hochwasserschutz in Form von Ablösen im Rahmen 

einer Aussiedlung wird als Konkretisierung der Bestimmungen 

über Ersatzrnaßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 sowie § 25 Abs. 3 

in den § 7 Abs. 2 aufgenommen. 

Die Förderung von ökologischen Begleitmaßnahmen ist im I nter­

esse der Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit der 

österreichischen Donaustrecke notwendig. 

Zu Artikel I Z 15 und Z 16 (§  8 Abs. 1 und 2): 

Auch bei Grenzgewässern und sonstigen vom Bund betreuten Ge­

wässern (Bundesflüssen) werden die Maßnahmen der Gewässerbe­

treuung, wie sie gemäß § 5 Abs. 1 für sonstige Gewässer 

(Interessentengewässer) förderbar sind, notwendig. 

Zu Artikel I Z 17 (§  9 Abs. 2): 

Für die Wildbach- und Lawinenverbauung ist es notwendig, die 

Kosten der örtlichen Bauleitung gemäß § 2 Z 8 in die förde­

rungsfähigen Kosten miteinbeziehen zu können. 

Die Kosten von Projekten waren bisher zur Gänze aus Bundes­

mitteln zu bestreiten. Die neue Regelung sieht vor, daß Pro­

jektierungskosten nach den im Abs. 1 vorgesehenen Bestimmun­

gen gefördert werden können oder aber, wie bisher, aus Bun­

desmitteln getragen werden. 

Zu Artikel I Z 18 ( §  10): 

I n  den Abs. 1 werden Maßnahmen, die zum Wasserrückhalt in der 

Landschaft beitragen, aufgenommen. Darunter sind auf den Bo­

denwasserhaushalt und den Oberflächenabfluß wirkende Maß-
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nahmen zu verstehen, die in ihrer Summenwirkung zu einer Ver­

besserung des Wasserhaushaltes beitragen. Der Schwerpunkt 

liegt bei der Erhaltung und Verbesserung des Wasserhaushaltes 

von Feuchtflächen. Der Höchstbeitrag des Bundes wird hiefür 

ebenso wie für Schutzmaßnahmen gegen Bodenabtrag und Windwir­

kung, mit 45 % festgesetzt. 

Die Maßnahmen zur Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Abs. 

2 ersetzen die bisher im Abs. 1 geregelten Bodenentwässerun­

gen und Bodenbewässerungen. Der Höchstbeitrag des Bundes wur­

de einheitlich auf 40 % festgelegt. Eine Staffelung der För­

derungshöhe wird in Richtlinien erfolgen. Dabei werden die 

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, die ökologische Situati­

on, sowie die landwirtschaftlichen Produktionsverhältnisse 

berücksichtigt. 

Die bisher im Abs. 2 enthaltene Bestimmung entfällt, da eine 

erhöhte Förderung für Vorflutbeschaffung, wassergewinnung und 

wasserzuleitung nicht mehr den derzeitigen Förderungsgrund­

sätzen entspricht. 

In Abs. 3 wurde die Formulierung an die Abs. 1 und 2 ange­

paßt. 

Zu Artikel I Z 19 (§  11): 

Diese Anpassungen wurden aufgrund der Änderungen im S 10 er­

forderlich. 

Zu Artikel I Z 20 (§  25 Abs. 1): 

In Analogie zur Abgrenzung für Fließgewässer ist für wasserwirt­

schaft1iche unterlagen betreffend Grundwässer eine Abgrenzung 

zweckmäßig. Dabei wird für Grundwasservorkommen, die bezüglich 

ihrer Nutzbarkeit von überregionaler Bedeutung sind, die Bundes­

förderung ermöglicht. 
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Die Kosten für unterlagen, deren Erstellung einem Konsenswerber im 

Rahmen eines Verwaltungsverfahrens aufgetragen wurden, bzw. zur 

Projektierung oder Beweissicherung unmittelbar dienen, werden 

hiebei nicht vom Bund getragen. 

Zu Artikel I Z 21 (§  25 Abs. 2): 

Die AntragsteIlung für eine wasserwirtschaftliche Forschungsförde­

rung kann vom Land wie auch von I nteressenten erfolgen. Nach Maß­

gabe des Bundesinteresses beträgt der Bundesbeitrag bis zu 50 v. H. 

der anerkannten Kosten. Für die restlichen Kosten hat das Land 

bzw. der I nteressent aufzukommen. 

Zu Artikel I Z 22 (§ 25 Abs. 3): 

Die Darstellung des Gewässerzustandes sowie die Erstellung von 

Gewässerbetreuungskonzepten für Donau, Grenzgewässer und sonstige 

vom Bund betreute Gewässer ist aus Bundesmitteln zu bestreiten. 

Zu Artikel I Z 23 (§ 25 Abs. 4): 

Für die Darstellung des Gewässerzustandes sowie für Gewässer­

betreuungskonzepte an sonstigen Gewässern können bis zu 50 v. H. 

der anerkannten Kosten aus Bundesmitteln gewährt werden, wenn die 

restlichen Kosten aus Landesmitteln oder aus Landes- und I nteres­

sentenmitteln getragen werden. Als Zweck war auch § 1 Abs. 1 Z 1 

lit. j (Sicherung und Verbesserung der ökologischen Funktionsfä­

higkeit) anzuführen. Die Kosten von projektierungen von Maßnahmen 

gern. S§ 5 und 6 an sonstigen Gewässern (Interessentengewässern) 

werden ebenfalls in die Regelung des § 25 Abs. 4 (bis zu 50 % 

Bundesbeitrag) aufgenommen. Der Bundesbeitrag wird an einen minde­

stens gleich hohen Landesbeitrag gebunden. 
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Zu Artikel I Z 24 (§ 25 Abs. 7): 

Entsprechend den Änderungen in Abs. 4 wird die Herausnahme der 

§§ 5 und 6 erforderlich. 

Zu Artikel I Z 25 und 26 (§ 26 Abs. 1 und 2): 

Als gemeinsame Bezeichnung für die unterlagen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 

lit. a und b wurde der Begriff "überörtliche Untersuchungen" ge­

wählt. 

Vor allem wasserwirtschaftliche Planungen und Gewässerbetreuungs­

konzepte sind überörtliche, das jeweilige Einzugsgebiet umfassende 

untersuchungen, die eine konzeptive Voraussetzung für die einzel­

nen Maßnahmen im Sinne einer logischen und abgestimmten Abfolge 

von Planungen und Projektierungen sind. 

Zu Artikel I Z 27 (§ 26 Abs. 3): 

Für Rutschungen gemäß § 10 Abs. 3 wird ebenfalls die Möglichkeit 

zur Förderung von Ersatzmaßnahmen geschaffen. 

Zu Artikel I Z 28 (§ 26 Abs. 8): 

Mit der Hereinnahme des Schutzes von Wasserreserven in den Zielka­

talog des WBFG 1985 sind die entsprechenden Bestimmungen über die 

Finanzierung dieser Maßnahmen hier einzufügen. 

Zu Artikel I Z 29 und 30 (§ 28 Abs. 1 und 2): 

Instandhaltungsmaßnahmen an Gewässern können gemäß § 5 Abs. 1 auch 

im Rahmen von Gewässerbetreuungskonzepten durchgeführt werden und 

wie Maßnahmen der Gewässerbetreuung gefördert werden. Da jedoch 
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solche Konzepte kurz- und auch mittelfristig nicht flächendeckend 

für alle Gewässer zu erstellen sein werden, wird ein gewisser 

Bedarf an I nstandhaltungsmaßnahmen, die nicht im Rahmen vom Gewäs­

serbetreuungskonzepten ausgeführt werden, weiterhin gegeben sein. 

Der Unterschied in der Förderungshöhe zwischen § 5 Abs. 1 und § 28 

bezüglich I nstandhaltungsmaßnahmen ist als Anreiz zur Erstellung 

von längerfristig wirksamen Konzepten zu verstehen. Diese sind als 

überörtliche und zielorientierte Planungen besser geeignet, die 

öffentlichen Interessen am Gewässer durchzusetzen als punktuelle 

Maßnahmen. 

Zu Artikel I Z 31 (§ 28 Abs. 2 Z 4): 

Die Erhaltung von ökologisch bedeutsamen Gewässerableitungen und 

Stillgewässern soll auch im Rahmen der I nstandhaltungsmaßnahmen 

gemäß § 28 Abs. 1 förderbar sein. Auch dafür besteht, wie unter 

Z 30 für die übrigen I nstandhaltungsmaßnahmen dargelegt, die Mög­

lichkeit zur Förderung gemäß § 5 Abs. 1 ,  soferne sie im Rahmen 

eines Gewässerbetreuungskonzeptes ausgeführt werden. 

Zu Artikel I Z 32 (§ 28 Abs. 4): 

I m  Hinblick auf die Gemeindeautonomie werden Gemeinden nicht ver­

pflichtet, einen Wasserverband beizutreten. Die Möglichkeit zum 

Beitritt wird dadurch nicht behindert. 
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2. Enwnu.., ..... r Unlerl ... eiuchliel­
licIa der hiefor aforderlic:hen VorIeiaunaen 
uacI Venuc:he. die im Zusammenhana mit den 
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a) "UICt'Iriruchafd Pluunaen und 

UDCalUCh...... G�. 
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b) � ---.11- • GutadIrea· .. . -....... PJojeIge ...... 

c) PIojeIu.e. t 

§ 2 • • • . 
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ror.ehung.n , Grund •• takona.pt. , Gefahr.nlon.npl'n. 

und .. th ... ti .eh. "od.l l . ,  

b) • •  9ion.l.tudi.n , g.n. r.ll. 'roj.kt . ,  

G.v •••• rau.t.nd.d.r.t.l l ung.n , Gew •••• rbetr.uung.kon_ 

•• pt. und Gut.cht.n ; 
c )  Proj.kt • .  

§ 2 • • • • 

9 . •  1 .  Aufg.b.n d.r l.nd •• kultur.l l.n W •••• rvi rt.ch.ft Ral­

n.h •• n .ur n.chh.ltig.n Sich.run9 und v.rbe ••• rung d •• 

.od.nv •••• rh.u.h.l t •• und d •• fl'eh.nh.ft.n W •••• r rUek­

h.l t •• • ovi. au. Sehutl 9.9.n .od.n.btr., in d. r l.nd­

und for.tvi rt.eh.ftlieh 9.nutlt.n und betr.ut.n L.nd­

.ch.ft, 

17 . •  1 .  Gevl ••• rlu.t.nd.d.r.t.l lung.n fachl ich. Unt.rl.g.n , 

dl. dl. Ge.I ••• rbe.eh.ff.nh.i t  tn biologt.eh.r , phy.tk.­
ll .ch-ch •• l .ch.r und b.kt.riolo,i .eh.r Bin.ieht od.r dt. 

Erh.bung d.r St ruktur und d.r Biotope von Gev •••• rn und 

ihr •• t. funktion.ll.n lu ..... nh.ng .t.h.nd.n val.nd •• , 

.in.chl t.llich .tn.r •••• rtung, IU. Inh. l t  h.ben,  

1 1  . •  1 .  G •• I ••• rb.t r.uun,.konl.pt • •  uf  rli.I' ...... r beIO,.­

n. Uber6rtl tch. unt.r.uehung.n .in.ehl i.ll ieh .in •• 

.. hrj.hri9.n ".,n.h •• npr09r ..... ia Int.r •••• d.r li eh.­

run9 und v.rbe ••• run9 d.r 6kolo9i leh.n runk tion.f.­

hi9k. t t  d. r Gev •••• r l  

1 9  • • 1 .  v •••• rvi rt.eh.ftl ieh. ror.ebUDfen ,rund.'talieh. 

vi ••• n.eh.ft li ch • ••• rbei tungen YOA Pra,.n be t r.ff.nd 

W •••• rh.u.h.l t und ••••• rvor.or' • • 
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§ 3 ( 6 )  • . 

I. bei IDICaDdb ..... np- � Beuicbsm·In·bmea 
<H '  wad 21). bei Sofomn·loabmeo der 
y.wbach- uad LawineDvabauuac <S 9) .­
CÜIaD �ocdcmil UDICI' 750 000 S. bei 
Solon- .. onJichea Ufalchug- ..... ....... 
1iau ........ In.hmea lOWie bei Suienuaa 108 

Ruacbunaca <H 6. , uad 10) mit eiaeaa 
K.o.teGerforclemia UDteI' loS �ilIioDea Scbil­
-. lOWie bei Mclionuioaca (J 10) bis zu 

eiDa FIkbc 90Il 40 ba Ausaad. far cIema 
Koaenuacunc oder Fordcnanc der luncIa­
aüaiRer for Land- und foncwiruchatt 
zUldnclil äse. 

(7) IID SammelYerzciduüs aiod die unt.u Ab •. 6 
pDUUllea Mdn.hmea nach Gewluer. On und 

An sowie Jabrakostcnerfordemis ,mau zu 
bacichaea. Bei Bcuicbtma8nahmc UM Klciamc­
Iioncionca IcaO" die Anaahc da JahrcakoRencr­
fonIcraiua. Eiazclbauyorhahcn <SS 6. 9 uad 10) 
darf. eiae Bauzcil YGD zwei JaIuea Dieb, obemci­
pa. aoaea for sich abaescblossen seiD und keiner 
ErJIazuaI bedarf.. Ober alle auf Gnand der 
� bewißi&tcn BuodamiaeJ iA 
biI lplcat.eDI EacIe da folCenden Jahres dem Bua­
daa;ni .... far Laod- und Formrirucbalt ein Ver­
weaduapaachweis yorzulqen, der den &cc:hni­
� Ridadiaiea zu cauprechen Iw. 

§ 3 ( 6 )  • • . • 

l . b.i In.t.ndh.l tung.- und •• tri.b ... lnabaen .owi. bei 

örtlich.n Uf.r .chut ••• an.ha.n ( 11 8 und 2' ) ,  bei 80fort .. l­

n.baen d.r Wi ldb.ch- und L.win.nv.rbauung ( I  g )  .i t .in •• Ko­

.t.n.rford.rni. unt.r 750 . 000 S, bei 'ofort .. lnahaen d •• 

rlu'bau •• • owi. b.i Sani.rung von lut.chung.n C II 6 ,  t und 

1 0 )  .i t . i n  •• lo.t.n.rford.rni . unt.r 2 , 0  Ri l l i on.n 8chilling 

.owi. bei Kaln.ha.n .ur R.g.lung d •• • od.nw •••• rh.u.h. l t  •• ( I  

1 0 )  bit .u .in.r Fllch. von 10 h. Au ... I ,  fOr d.r.n Ko.t.n­

t r.gung ode r Förd.rung d. r Bund ••• ini .ter für Land- und 

For.twi r t.cha ft .u.tlndig i . t ,  

( 7 )  I .  S .... lv. r • •  i chni • •  ind di. unt.r Ab • •  6 9.n.nnt.n 

Kaln.ha.n n.ch Gewl ••• r ,  Ort und Art .owi. J.hr •• to.t.n.rfor­

d. rni. g.n.u zu bez.ichnen • •• i •• tri.b ... Inahaen g.nUgt die 

Angabe d •• J.hr •• ko.t.n.rford.rni ••••• lina.lbauvorhaben C II 
6 ,  t und 1 0 )  dUrf.n .in • •• uz.i t  von avai Jahren nicht über­
.t.i9.n, .U ••• n für .ich .bg •• chlo ••• n •• i n  und t.in. r  Irgln­

zung bedür f. n .  Obe r . 1 1. auf Grund d.r ..... lv.r •• ichni ••• 

bewi l l i g ten Bunde •• i t t.l i . t  bi • •  pat •• t.n. Ind. d •• folg.n­

d.n J.hr •• d •• Bund ••• i n i .t.r fUr Land- und For.twirt.cbaft 
.in Verw.ndung.n.chw. i. vorzul.g.n, d.r d.n t.chni.ch.n 

Richt l ini.n zu .nt.pr.ch.n h.t . 
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M·hh .. .. Vcrt.aaa.a ., AWluaYCdallt­
--

s S. (1) Ftk M.ßn·hmen aa GcwIaerD mie k.ei­
Da' oder Dur princcr GcIc:hiebefGhnu die dem 
HochwauerrOckhalt dienen. Iwm der Beiuq da 
luDdea mit SO wH der anerlwuat.ell lCoIfa bemcs­
MD waden, WCIUl die radic:hcD KoIceD aUI Lu­
daaia.ela oder .us LaacIa- UDd ID&ereucDceomie­
.... lcuqen werden. 

(2) Ffar M ..... h ... nach � 1 .. GewIaena 
ait lWker  GachicbefGhnaDa Iwm der Beicna da 
Buada mit 60 wH der aaedwmt.ell Kott.en bemcs­
... waden. WeDD die retdichea KoRea hicfor aUI 
Laadeaniu.clD odu aua La.ndel- ud m&creIICDteD­
mia.clo aecnaCD WcnlCD. 

( 3 )  • • • • 

S "  Soweie der noweodip Hochwaaenchutz 
aait dea uacer S S .... efohnen M ..... hmeD Dicht 
oder Diche aUeiD erzielbu ist. plteD for Schutz­
ud Rcp1ieruapma8nahmeo. die mit ciDeat aene­
rcIIea Projelu im Einldanl liehen oder clcrcD Aus­
wirtuaaaa auf die Abßu& .. rhIlUliae onIicb 
bepazc bleibe.., folpAde FonIerunpbacimmua­
pa: 

1. Ffar Schutz- wad �D aa 
GcwIaem mit keiner oder Dur lerinaer 
Gachicbefahnaq Iwm der Beicna da Buo­
da bia zu 4O .H der ucrIwuat.ell Kosten 
bemcsNa wadco. WCIUl der biefor zu wid­
mende I ndabeicna die Jleicbe Hohe 
cneichL Oben&eiac die lWOrliche miederc 
Beabreice dieser GewIIIer 10 m. d&DD Iwm 
der Beicna da Bunda bia zu SO wH der aaer­
IwmICD KoRen psteiaen wadea, WCIUl der 
LlDClabeicna hicfar .......... ait 30 wH 
IM"_D wird uad ., .... ., onIicheo 
.......... auf bochIIeu 20 wH betchrbk& 
Weik 

".an.ha.n aur V.rb •••• rung d., w •••• rwi rt.ch.ftl ich.n und 
ökologi,ch.n V.rhältnisse 

• 5. ( 1 )  rUr ".anah .. n d.r Gewa ••• rbetr.uung aur 'ich.­rung und V.rb •••• rung d.r ökologi.ch.n Funktion.flhigk.it YOD G.wl ••• rn , die .i t d.n .rford.rlich.n Uberörtlich.n Unt.r­.uchung.n i. Einklang .t.h.n, k.nn d.r '.i tr., d •• Bund •• ait höch.t.n. 50 vB d., .n.rk.nnt.n Ko.t.n be ..... n werd.n, w.nn die r •• tlich.n lo.t.n .u. L.nd •• aitt.ln od.r .u. Land •• - und Int. r •••• nt.n.i tt.ln g.trag.n w.rd.n . 

( 2 ,  rUr örtlich. Bau .. an.haen aur •• vi t.li.i.rung von G.w •••• rn kann .in B.itrag d.a Bund •• von höch.t.n. 45 vB d.r an.rk.nnt.n lost.n g.währt w.rd.n, wenn d.r Int.r •••• nt.nbei_ t rag hi.fUr .i t .ind •• t.n. 10 vB be ••••• n wird und die r •• t­l ich.n loat.n AU' Land.s.i tt.ln g.tr.g.n w.rd.n . 

Absatz 3 entfällt . 

• 6 .  Sow.it  d.r notw.ndig. BOchw •••• r.chut • •  i t  d.n un­t.r • 5 Ab • .  1 .ng.fUhrt.n ".an.haan nicht od.r nicht all.in .r.i.lbar i.t,  kann fUr Schutl- und •• guli.rung ... lnahaen, 
in.be.ond.r • •  uch fUr N.an.ha.n, die d.a 10chw •••• r rUckh.lt di.n.n, .owi. fUr i • •  u.schl i.al ich.n Int.r •••• d •• Gewl ••• -r.bflu •••• au .rricht.nd. Sohlatuf.n und 80hlraapen, die .it Uberörtlich.n unt.r,uchungen g .... . 1 Ab • •  1 I 2 lit  • •  und b i • •  inklang atehen oder deren Auawi rkung.n auf die Ab­
flu8v.rh.ltni a.e örtlich begr.nat bl.iben. ein .. i trag dea Bund ••  von höch.t.n. 60 vB der .n.rk.nnt.n lo.t.n g.wahrt werd.n. wenn d.r Land •• beitr.g hi.fOr .ind •• t.n. ait 30 vB be ..... n wird und die r •• tlich.n lo.t.n .u. Int.r •••• nt.nait­t.ln g.tr.g.n werd.n . Di. re.tl.gung d.r löh. d •• Bund •• bei­tr.g •• h.t n.ch d •• • u. d •• Gewa ••• rr.gi .. .  b,ul.it.nd.n Ge­flhrdung.pot.nti.l .u .rfolg.n • 
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2. Par SchUIZ- wad � ID 
GcwIuem mit lWker GeIcbiebefahnan 
kau der Beiuq da BuDCIa biI zu 60 .H der 
&DerIwmt.ea KoItca aeReipn waden. wenD 
der Laadabeiuae hiefar .i......... mit 
3O .H bemcacn wird UDd der .... der Ort­
Ilchca mccreucnccn auf hochIIta. 10 .H 
bachrblu bleiM. 

3. Par die im Zup WOll Scbua- UDd ltepIie­
ruapm ..... hmen zu erric:htcndeD Sohbcufea 
uacl SohIrampen im auachlicllic:hca Incereue 
des Gewlaenbßuues 

_ Iwua der Beiuac da Buadca bia zu 
7O .H der anerkannten Koaea aaceiaen 
werden, WCDIl der Landabeiuaa hiefor min­
cIatcos mit 20 .H bemcuea wird und der Bei­
..... der onIichen Inwcaeaten auf hoc:hst.etu 
10 yH bacbdaIu bleib&. 

§ 7 

(2) Par die Errichcunc YOIl AaIqen zum Xbutz 
.. Doaauhochwauer Iwan eia Beicna det Buadca 
. zu  50 yH der ualwuaten Koaco pwIhn wer­
da. 1NDD der Beiuaa da LaacIa mit miDdacena 
)O .H .... I I D wird und du 8eiIna du onIic:hca 
han.e.... auf hoc:hana 2O .H bac:brIoIu 
bleib&. Par die lalwadhalaanc Pt S 2' Abt. l. In 
dieIeD FIIIcD bleibt a dem Buncl unbeaoauaea, 
... dicM lauleituqeD eiuurich&eD, wiche dann 
als 0dIiche BauIeicuna ..... S 3 AbI. 1 Z 5 phea. 

§ 7 • • • • 

( Z )  PUr die Brrichtung von Anl.gen .ua achut. vor 
Don.uhochw •••• r ,  fUr Ablö •• n ia "haan einer AU •• i.dlun9 
( p  ••• iv.r  Bochw •••• r.chut. ) .o.i. fOr ökologi.che a.9l.itaaA­
n.haen k.nn .in a.itr.9 d •• aund •• bi • •  u 50 vB d.r .n.rk.nn­
t.n ao.t.n ,.wlhrt w. rd.n, wenn der .. ltr.9 d •• Land •• ait 
aind •• t.n. 30 vB b •••••• n wi rd und der .ei tr.9 d.r örtlichen 
Int.r •••• nt.n .uf höch.t.n. ZO vB be.chrlAkt bl.ibt . FOr die 

In.t.ndh.ltun9 9ilt • ze Ab • •  l .  In di ••• n rlll.n bl.ibt •• 

d •• • und. unb.no ... n ,  .t •• tliche "uleitungen ein.urichten, 

w.lch. d.nn .1. örtlich • •• ulei tun9 9 .... . 3 Ab • •  l I 5 9.1-
t.n . 
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S L (1) Die Koa.en for die Iutudhalcuac der 
Gewiller. welche die Greaze Na du Ausland 
biJdea oder for welche baondere incernauonaJe 
Vaeiabuuaaa batchcn. ei.uc:hlie81ich der 
Haupcbianeak ... lae. lOWie die HemeUu ..... 
1DaaadhaIaaap- uad � WNl Schuu-. 
RepIienmp- und HocbwaaerrGc:khaltcah­
lDCIl an cliesca GewIssem Iiacl aus Bundamiueln 
zu baueit.eD. For onlic:be Schuu- und Rqulie­
,.........8n.hma an diaea GewIacm, die im aus­
achlie81id.en Incerasc einzelner Uferanrainer ple­
pD Iiacl, ric:h1Cl lieh du AuJma8 der Fordcnana 

Dada dca 55 6 und 9. 
(2) Ebenso lind die KoRen for die InRandhal­

cuaa der flGIIe Brqenzer Ache. Lec:h. Inn. Zillcr. 
BriDnWcr Achc. Saluch, Sailich. Traun. Acer. 
Vodda, Eans, Ybbl. Traiacn. Leidaa, Raab. Dnu. 
bei. Gail. Gurll, Mur und Kainac:h. des Suemba­
cha, da Fraucnbacbea und des Kehrwandbacbea 
lOWic die HemeUunp-. InaancIhalcunp- und 
BeuiebakaacD von Schuu-. lleplierunp- und 
HocbWUlellGckhalcem.lD.blDCll ... diacn Flua­
teil uacI Blchca aus Bundamiueln zu beaveicen, 
wobei jedoch die NuUDider aach S .... da W ... 
ICIIeCbIlplCUCl 1959 zu Bcicrapleiawnpa heran. 
pzopa werden �. 

§ 9 • • • • 

(1) Die EmeUunc WNl PJojcluen aemd S 1 
Abt. I Z 1 lic. c ia IUS Buadaaüacln ZU baueicen. 

• 8 ( 1 )  Di. Ko.t.n fOr die In.t.ndh.ltun9 d.r Gew •••• r .  w.lch. d i .  Gr.na. g.g.n d •• Au.l.nd bild.n od.r tOr w.lch. 
be.ond.r. int.rn.tion.l. V.r.inberunV.n be.t.h.n. .in.chl i.'_ 
l i eh d.r H.uptbinn.nk.nll. , .ovi. d1 • •• r.t.llung._, In­
.t.ndh.l tung._ und B.tri.b.ko.t.n von 8ehut.-, •• gul i . fUßV.­
und BOchw •••• rrOkh.lt ... an.haen und . ji. KO.t.n d.r Kaln.h­
•• n d.r Gew •••• rbetr.uung .n di ••• n Gew •••• rn .ind .u. Bun-
d ••• itt.ln au b •• tr.i t.n. rur örtlich. Ichuta- und a.quli.­
rung .... n.ha.n .n di ••• n Gew •••• rn. di. i. ,u ••  chli •• lich.n 
Int.r •••• • ina.ln.r Uf.r.nr.ln. r 9.l.9.n .ind. richt.t .ich 
d •• Au .... d.r Förd.rung n.ch d.n " 5 .  6 und ,.  

( 2 )  Sb.n.o .ind di.  Ko.t.n fOr di.  In.t.ndb.l tung d.r 
FlO ••• Br.g.na.r Ach. , L.ch. Inn. lill.r . Bri •• nt.l.r Ach • •  
I.la.eh, I •• l.ch , Tr.un, Ag. r .  Vöckl • •  Bnn. ,  Ybb. , Tr.i ••  n .  
L.i th. , R ••  b .  Dr.u . 1 ••  1 ,  Gai l .  Gurk, Rur und K.in.ch. d ••  
Str.abach ••  , d ••  Fr.u.nbach •• und d ••  K.hrw.ndbach •• • ovi. 
di. a.r.t.llung._ . In.tandh.ltung._ und B.tri.b.ko.t.n von 
8chutl- , •• guli.rung._ und BOchw •••• r rUekh.l t .... n.ha.n Und 
die Ko.ten d.r R" n.haan d.r Gew •••• rbetr.uung .n di ••• n 
FlO ••• n und B.ch.n .u. Bund ••• i tt.ln .u be.tr.it.n. wobei j._ 
doch die Nutani.a.r nach • 44 d •• W •••• r r.cht.g ••• t ••• 1'5' 
au B.itr.g.l.i.tung.n h.ran9 •• o9.n w.rd.n könn.n . 

§ 9 . • • • 

( 2 )  Di. Ko.t.n von Proj.kt.n 9.'" I 1 Ab • •  1 I l l i t . c  
und di. Ko.ten d.r örtl ich.n I.ul.itung g.... • 2 I 8 könn.n 

in .inng ..... r Anw.ndung d •• Ab • •  1 n.ch Ra'g.be de. lunde.­

int.r ••••• g.nl od.r t.ilwei •• • u. lund ••• 1tt.ln g.tr.g.n 

werden. 
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� uad """"""" 
S 10.

- (1) For BodencntwlslcND&co. Bodeabe­
wIIIenaPpD und Sdauwnaßnabmco PIco BodcD­
aIKna und Ymdwirkun, k6aoco zu cIea ancr­
kanacea Koacn cincI Bauvorbaheaa in cbeaer Lacc 
untu 500 m Meereshohe Buadabeiulp biI zu 
30 vH. SODA bis zu 40 vH ,ewahn wenIca. lOlera 
sieb du Land an der Aufbrin ...... der Blukoerea 
aaiocIaceu im ,leichcn Au.md bewiIip. 

(2) ErfonIen die Vorflutbacbaffuaa (Vodlutka­
die. PumpeDlaaen. Poldcrdamme) oder die W ... 
lCIpWiDDuras und Wuscrzulei ...... mehr ab 50 yH 
_ for die reiM flIchcncDtwIUenaDI oder fIl-
chcabcwIucnan& auflaufeaden K.oacn. 10 ia for 
die MehtkoRea cine Erbol"."1 da Buadabciua- . 

pa biI bck:baens 45 yH dann zullai& wenn da 
1.aadabciuaa die s1cic:be s.eipruns crfIbn. In 
sIeicba Weile kOonco auch die zur Bcsc:haffuns 
der VodIUl crfotdcrIicbco Rqulicruncen nadlrIi­
eher GerinDc aus Bunclcsmiacln scfCkdcn werden. 

(3) Die MdnahmcD zur Bcruhipn, VOD 
Ruudafllcbcn. insowci, cIiac in du Gcbift der 
BocIcocntwluclun&cn fallen und ßida, ab Bcswad­
teil eiau GcwIucrrepIicnaD, oder Yaldbac:hyU-
bau ... zur Dun:hfohruac planpn. k&aoca YOm 
JuacI .. ........ bis zu 40 yH der u.crkunr.en 
x... pfonIen werden. IOfena auch du LaacI 
ciDeD ... luaclabciUII ,leichen t.ndeIbeiUII 
leUcA 

S 11. Die FonJcNDI der AaIapa zur laadwiR­
adWdicbea VCI'WCIUIIII YOIl AbwIucra lOW'ie der 
AaIaaa zar Vcrbcaeruaa der WUlCllGtc crfeIa& 
ucb dea im 1 10 fur AaJaacn in cbcDct Lacc aufp­
ttcIltca Gruadllu.eo. Jedoch siad bicbei jene 
Kottca auszuscheiden, die YGm Untcmehmen, du 
die Verunrcinipns yenanadl.. ZW' RcinhalIUIlI 
da GcwIaen rcdaflYClbiadlida aufpweadc& wer­
dea ........ 

Land •• kul tur.ll.r W •••• rbau 

I 1 0 .  ( 1 )  rur Naln.h8en, die .u .in •• w •••• r rOckh.lt in 
d.r L.nd.ch.ft i. Sinn • •  in.r V.rba ••• rung d.r l.nd •• -

kul tur.ll.n W •••• rwirt.ch.ft beitr.g.n, .owi. fOr "-Inah8en 

zu. Schutz geg.n Bod.n.btr.g und Windwi rkung könn.n zu d.n 

.n.rk.nnt.n lo.t.n Bund •• beitrag. bi • •  u 45 vB g.wahrt w.r­

d.n , w.nn .1n Land •• bei t r.g in .ind •• t.n. gl.ich.r BGbe ge­

l.i.t.t wi rd. 

( 2 )  rOr N.In.ha.n .ur •• g.lung d •• • od.nw •••• rheu.h.lt •• 

könn.n .u d.n .n.rk.nnt.n Ko.t.n .und •• beitrag. bi • •  u 40 vB 
g.wahrt w.rd.n, w.nn .in Land •• beitr.g in .ind •• t.n. gl.ich.r 
Böh. g.l.i .t.t wi rd . 

( 3 )  rur N.ln.haen .ur B.ruhigung von .ut.chfllch.n, di. 
in d •• Gebi.t d.r Bod.n.ntwl ••• rung.n f.ll.n und nicht .1. 

B • •  t.ndt.il .in.r Gewl ••• rr.guli.rung od.r Wildbachv.rbauun9 
.ur DurchfUhrung g.l.ng.n, könn.n .u d.n .n.rk.nnt.n Ko.t.n 
Bund •• beitrag. bis .u 40 vB g.wlhrt w.rd.n, w.nn .in Land •• -
b.itr.g in .ind •• t.n. gl.ich.r Böh. g.l.i.t.t wi rd . 

I 1 1 . Di. rörd.rung von Anl.g.n .ur l.ndwi rt.ch.ftlich.n 
V.rw.rtung vor Abwl ••• rn .owi. d.r Anl.g.n .ur V.rbe ••• rung 
d.r W •••• rgOt • •  rfolgt nach d.n i. I 10 Ab • •  2 .ufg •• t.llt.n 

Grund.lt •• n .  J.doch .ind hi.bei j.n. Ko.t.n au •• u.ch.id.n, 

di. voa Unt.rn.h8en, d •• die V.runr.inigung v.rur,.cht,  aur 

•• inh.ltung d •• Gewl •• er. r.cht.verbindlich .ufg.w.ndet wer­

d.n aU ••• o .  
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I 25. (I) Die Konen YOD UnlCd .... Icmd S I 
Aht. I Z 2 Iic. a, deren EmcUUDI im YOtWiqcndcn 
Inccreac da Bundes sc1eccn ia, lind &UI BuncIa­
miacln zu bcareiren. Hiczu aehoren jedenfalls 
Un&crlapo beueffencl die Donau, die Grenqewll­
MI' und lOIlICip vom Bund beueure GcwIaer <S .) 
lOwie Gefabrenzonenpllne for .... ddblcbe und 
Lawinen <S 9). 

(2) Par lODICiae UnlC .... cn ....... S I Aht. 1 Z 2 
liL a konncn nach Ma8cabc da Bundainfa'CIICI 
Bundabciutac bis zu SO vH du anabnnlCD 
Koa.en pwlhn werden, wenn die radichcn 
Koa.en au Landesmiacln setnaen wmlen. 

(l) Die EmcUuol von ICncreUen Projelu.ea und 
GuIKhICD Icmd S I AbI. I Z 2 IiL b bctrclfcnd 
die Donau <S 7) ode, Grenzaewlacl' und IOßIUcc 
YOIa Bund becreUIC Gcwlacl' (J '), die dea im S I 
Abt. 1 Z 1 lic. a bis c ansefohncn Zwecken dinell, 
lOWie von lenereUcn Projeluco del' "'''cIbach- und 
LawinenYClbauuns ist au Bunclcsmiacln zu 
baueilCll. 

(4) Par die EnrcUunc von SenereUen Projelucn 
und Gu&ach1CD semd S I Abt. I Z 2 lic. b an IOD­
aipn GcwIuem, die den im S I AbI. I Z I lic. a 
und b .. clown Zwecken dienen, k6n0c1l nach 
MaJpbe da BunciesinlCreua Bundabciutce bis 
ZU SO .H der anerkannren Koacn sewlhn werden, 
weu die resdichen Kolt.en au Lanclcsmiacln odel' 
.... I..anda- und InlCreuenlCDmiacln seuacea 
werdea. 

(7) Per die EnrcUUDC von PIojcIacD pmd S 1 
Aha. 1 Z 2 lic. c k&mcn Bundes- oder Foadsmiael 
enapm:bcod den·55 5 bis 20 for sich aIIeia oder im 
Zuae einer Maßnahme lemd 5 1 Aha. I Z 1 
pwIhn werden. 

• 2 5 .  ( 1 )  Di. Koat.n von Unt.rl.g.n V .... . 1 Ab • •  1 Z 2 

lit  • •  , d.r.n ar.t.l lung i. vorwi.v.nd.n Int.r •••• d •• Bund •• 
9·1.g.n i . t ,  .ind AU. 8und ••• itt.ln .u be.tr.it.n . Bi •• u V.­
hOr.n j .d.nfall. Unt.rla9.n betr.ff.nd di. Doftau, die Gr.n.­
V·w •••• r und .on.tig. vo. Bund betr.ut. Gew •••• r ( I  8 ) ,  über­
r.gional bed.ut.... Grundw •••• r .owi. Gef.hr.n.on.npl.n. fUr 
Wi ldbach. und Lawin.n ( I  9 ) .  

( 2 )  FÜr .on.tig. Unt.rlag.n V .... . 1 Ab • •  1 Z 2 lit . a 

kOnn.n nach Na.gabe d •• 8und •• int.r ••••• Bund •• beitrlv. bis 
.u SO vB d.r an.rk.nnt.n Ko.t.n g.w.hrt werd.n, w.nn die 

r •• tlich.n Ko.t.n A U .  L.nd ••• itt.ln g.tr.g.n we rd.n. rur wa.­

..rwi rt.chaftl i ch. For.chung.n .ind die r •• tlich.n lo.t.n aua 

Int.r •••• nt.n- od.r L.nd ••• itt.ln au traven. 

( 3 )  Di. ar.t.llung von g.n.r.ll.n .roj.kt.n, Gewl •• e r.u­

.tand.dar.t.llung.n , Gewa ••• rbetr.uunvakon •• pt.n und Gut.ch­
t.n 9 .... . 1 Ab • •  1 Z 2 l i t .  b betr.ff.nd di. Donau ( I  7 )  

od.r Gr.n.g.w •••• r und .0n.tiV. voa Bund betr.ut. Gewl ••• r 
( I  8 ) ,  die d.n i • •  1 Ab • •  1 Z 1 lit .  a bi.  c und j ang.führ­
t.n Zw.ck.n di.n.n, .owi. von 9.n.r.ll.n 'roj.kt.n d.r Wild­
bech- und Lawin.nv.rb.uung i.t AU. 8und ••• i tt.ln .u be.tr.i­
t.n. 

( . )  Für die ar.t.llung von g.n.r.ll.n proj.kt.n, Gew •• -

•• r.u.tand.d.r.t.l lung.n, G.w •••• rbetr.uunv.kon •• pt.n, Gut­
.cht.n und Proj.kt.n g .... 1 1 Ab • •  1 Z 2 l it .  b und c .n 
.on.tig.n Gew •••• rn, die d.n i • •  1 Ab •• 1 Z 1 l i t  • •  , b, und 

j .ng.führt.n Zw.ck.n di.n.n, könn.n n.ch Na.g.be d •• Bund •• -
int.r ••••• Bund •• b.i tr.g. bis au SO vB d.r anerk.nnt.n loat.n 

g.wahrt w.rd.n , w.nn .in L.nd •• bei tr.v in .ind.at.na gl.ich.r 

HOh. g.l.i .t.t wi rd. 

( 7 )  rur die Ir.t.llung von 'roj.kt.n V .... I 1 Aba . 1 I 
2 lit .  c könn.n Bund •• - od.r rond •• i tt.l .nt.pr.ch.nd d.n " 
7 bi. 20 für .ich .ll.in od.r i. lug • •  in.r Na.nahae g .... . 
1 Ab • •  1 Z 1 g.w.hrt werd.n. ' 

• 
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I 26. (1) Die KoI1cn for voncqemaJaaluaea 
..... S 1 AbI. 1 Z ) u GrcazpwlllerD und IOD­

.... 90ID Bund bamalea Gewlllem es '), die auf 
eiaaD paacUea Projclu beruhca uacl .. Hoch­

waacr- uad GacbicberUckhall lGWie cIet JIIeihal­

IUDI bIufia oberflulCCCr Ufcrbcrciche dicMD. -
.... Bundeaaia.cla zu baucitcD. 

(1) fit Vono'lcmaßnahmcD Icmd S 1 AbI. 1 
Z ) u IOftICiacn Gcwluem. die auf einem pDCtel­
_ Projekt beruhen und dem Hochwaau- und 
Gcachiebcrtk:khl IOwic der freihakun& bIufia 
GbafluteW Ufcrbcreichc dicDCa, .M die SI S. 6 
und 9 ..... md anzuwcadca. 

() Siad die K.cmeD der Ma8aaluaca ZUIIl Schutz 

IClCD Waucrvcrhccrunpa. Lawinen. Peluwn. 
ScciDlCh' ... Muren und Ruuchuncca bobcr ab die 
for die aUfIllicc Besc:hrInkunc dcrzciulcr NUlZUD­
pa zu lciatcadcn EnllChldicunlcD oder die 
Koaa der EiaIoauDl der Icflhrdct.ca Objclac und 
GruadROckc. 10 sind die SI S bis 9 auch for die 
fOrdcnanc der u SceUe der wasserbaulichea Maß. 
DuuaCD ltelCnden Ena�a (NUtzunp­
bcsch.rInIwnscn und EiaIGPaDlCD) linnsemd 
uzuwcadcn. 

• Z6 . ( 1 )  Di. lo.t.n für vor.orge .. lnabaen g.all • 1 

Ab •.  1 Z 3 .n Gr.nag.vl ••• rn und .on.tigen vo. lund betreuten 
G.vl •• ern ( . 8 ) ,  di • •  uf Uberörtlicbe. Unter.uchungen geal' S 

1 Ab • •  l Z 2 lit • •  und b berub.n und de • •  ochw •••• r- und 0.­

.chi.b.rückh.lt .ovi. d.r rr.ih.ltung hlufig überflut.t.r 
Uf.rber.ich. di.n.n, .ind .u. lund ••• i tteln au be.tr.it.n • 

( Z )  Für Vor.org ... an.haan g.aI • •  1 Ab • •  1 I 3 .n .on­

.tig.n Gewl.a.rn , d1 • •  uf Uberörtlich.n Unt.r,uchung.n g.aI. 

• 1 Ab • .  l Z 2 lit  • •  und b beruh.n und d •• • ochv •••• r- und 

G •• chi.berUckh.lt .ov1. d.r rr.ih.ltung hlufig überflut.t.r 

Uf.rb.r.ich. di.n.n, .ind di • •• 5, 6 und 9 .inng.all .nau­

v.nd.n . 

( 3 )  Sind die lo.t.n d.r R.ln.bae au. 'cbuta g.g.n .cbl­

d.n durcb BOchv •••• r.r.igni ••• , Lawinen, r.l •• tura , St.in­

.chl.g , Rur.n und aut.chung.n hOh.r .1. die für di • •  llfilli­
g. I.achrlnkung d.ra.it1g.r Nutaung.n au l.i.t.nd.n Int.cbl­

digung.n od.r die lo.t.n d.r linlO.ung d.r g.flbrd.t.n Obj.k­

t. und Grund.tUck., .0 .ind die S' 5 bi. 9 und 10 Ab • •  3 .uch 
fUr d1. rörd.rung d.r .n St.ll. d.r w •••• rbaulich.n Malft.haan 
tr.t.nd.n .raat ... ln.haen (Nutaung.be.chrlnkung.n und lin10-
.ung.n ) .1nng.aI • •  nauv.nd.n .  

C I )  rur vor.org ... lnahaan g.all S 1 Ab • •  1 I 1 l l t .  I 

könn.n n.cb Malgabe d •• • und •• lnt.r ••••• •• ltrlg • •  u • •  un4 •• -

.ltt.ln bl. au SO vB d.r .n.rk.nnt.n lo.t.n g.wlbrt werd.n, 

v.nn di. r •• tlich.n .o.t.n au. Land ••• itt.ln od.r au. Land •• -

und Ge •• ind •• itt.ln g.trag.n werd.n . 

.. 
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S 2 •• (I) Zu da KGa.ea ..,. � 
•• In.hlMO aB GcwIIIerD lOWie zu _ JCoaa 
.. Beuieba "fOD Anlape. die .. KodaWUlCl'­
d'ckhak dieDaa - Woweit dietc � 
.. ia .. U 1 und ._p .... ' ia -. k&IDID .... 
ClIp .. BuDdel bcwiUic& wada, die hoduIa' 
dca -":'.a_ du lInder leichk L ...! __ . 

_ ... _ I O'D1PD, --
faUl aber __ ab eia DriaeI der ......... 
ltGIfeD cneichca dClrfea. 

(2) Ab Jaaanclhakunpma&naluaea lind UZUIC­
.... : 

. � .!)::;'=� .... __ oder pft: 
ftINChdicher Tal bcacbea, wmlca chuda AM. 1 
-.- Mdhn. Doch kAuea .uda ... ..... 101-
cIMr ........ Vapflicbaaaanit.el ia Mroc:üc:hri­
papwGIdiaea '1Uea die im AbI. I awIIuMea Ici­
utp .... BuDdamiucla .... pwIbft wadeD. 
weaa die KOlla cl. erfoIdedicIaea ......... h·L 
....... lOWic Jeuichse· .. ·h_ die wiaac:IWdi­
.. WiID·aaafIhic., der Vapftich __ Dberaci­
.... weaa _ VapfIic:h .... ja dea Icueu ...... 
dieu der LIader oder cl. YaIcIb.da- uad Lawi­
DCDYcrbau .... auEpao.lDeD werdea oder waua _  
.... Yaucmabaad oder einer Wauercenoi-
... Khafc aach da Bnaimm .... .. 

YIIICI'NCbusCICUCI 1959 zur laR.ocIh.I ...... der 
GcwIIIer lOWie da Jccrieba ... � 
.......... nI ... aaphacaa. 

I 1 • •  ( 1 )  Zu d.n Ko.t.n von In.t.ndh.ltung ... ln.haen .n 

Gevl.l.rn, di. nicht in d.n aahaen von Gevl ••• rbetr.uung.kon­

•• pt.n g.'" I 2 Z 1. f.ll.n, .ovi • •  u d.n lo.t.n d •• B.t r i e­

bei von Anl.g.n, d i .  d •• Hochv •••• rrOckh.lt di.n.n - i n.ov. i t  

die •• lo.t.ntr.gung nicht in den 11 7 und . g.r.gelt i .t - ,  

kann.n •• i t rlg. d •• • und •• bevilligt v.rd.n , di. höch.t.n. 

d.n •• i trlg.n d. r Llnd. r gleichkoa.en , k.in •• f.ll • •  be r .. b r  

.11 . i n  Dri tt.l d. r .n.rk.nnt.n KOlten . r r.ich.n dUrfen . 

( 2 )  Al l In.tandhaltung ... ln.haen i. linn. d •• Ab • •  1 . i nd 

an.u •• h.n, lof.rn. n ( cht I 5 Ab • •  l Anwendung find. t l  

4 .  di. Irhaltung 6kologi .ch bed.ut •••• r Gevl ••• r.bl.i tung.n 

und Itillg.wll •• r • 

( 4 )  In.tandhal tun9'- .ovi . .. tri.b.v.rpfl ichtun9.n ,  d i .  

auf Grund �ff.nt l i ch- r.chtl i ch.r od.r privatr.chtl ich.r �i t.l 

belt.h.n, v.rd.n durch Ab •• 1 nicht berUhrt .  Doch könn.n .uch 

bei ••• t.nd lolch. r be.ond.r.r v.rpfl i chtung.tit.l in berOck­

.ichtigung.VÜ rdig.n rillen di. i. Ab •• 1 .rvlhnt.n I.i t rl,e 

AU' Bund ••• i tt.ln dann gevlhrt werd.n , wenn di. Ko.t.n der 

. rford.rl i ch.n In.t.ndh.ltungl- .ovi • •• tri.b ... lnahaen d i e  

vi rt.ch.ftlich. L.i .tung.flhigk.i t d. r V.rpfliCht.t.n Ober­

.t.i9.n , wenn di. v. rpf l i cht.t.n, .of.rn • •• •  ich nicht ua 

.in. Geaeind. h.nd.l t ,  in den Betreuung.di .nlt d.r Llnd.r 

od.r d.r Wi ldb.ch- und Lavin.nv.rbauun9 .ufg.no ... n we rd.n 

od.r wenn .i • •  in •• W •••• rv.rbaDd od.r .in. r  W •••• r9.-

nOI •• n.chaft n.ch d.n ••• ti8aUD9.n d •• W •••• r r.cht.9 ••• t ••• 
1959 lur Inlt.ndh.l tung der Gev •••• r .ovi. d •• Bet ri.be. von 

HOchv •••• r rUckh.l t •• nl.9.n .ng.bör.n • 
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